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Grußwort der Redaktion  Kurzmeldungen 
 
Kabul (bs) – Pressefreiheit angegriffen 
Der Fernsehsender Tolo TV veröffentlichte am 17. April 
2007 eine Pressemitteilung, in der gegen das 
unrechtmäßige und brutale Eindringen der Polizei in die 
Räume des Senders protestiert wird. 
Demnach verschafften sich in der Nacht des 16. Aprils 
etwa 50 Polizisten Zugang zu der Sendeanstalt und 
attackierten das Personal des Senders. Drei hochrangige 
Mitarbeiter, des als mutig und kritisch geltenden 
Senders, wurden verhaftet, mussten aber aufgrund des 
öffentlichen Druckes schnell freigelassen werden.  
Die Polizisten handelten auf Anweisung des 
Generalstaatsanwaltes Abdul Jaber Sabet, der sich durch 
einen Bericht des Senders zu Unrecht kritisiert gefühlt 
hatte. 
Das Vorgehen der Polizei entbehrte jeglicher rechtlichen 
Grundlage, Tolo TV hat mittlerweile rechtliche Schritte 
eingeleitet, und fordert u.a. die Absetzung des 
Generalstaatsanwaltes.  
Die United Missions Assistance Mission in Afghanistan 
(UNAMA) äußerte sich besorgt über diesen Angriff auf 
die Pressefreiheit. 
 
Kandahar (bs) – Aufbauhilfe für Kandahar 
In Kandahar wurden die Weichen auf Richtung Aufbau 
gestellt. Der Minister für ländliche Wiederherstellung 
und Wiederaufbau, Ehsan Zia, stellte 18 Millionen US $ 
für Entwicklungsprojekte zur Verfügung. Begründet 
wurde dieser Schritt mit der „verbesserten 
Sicherheitslage“. Mit dem Geld sollen Kliniken, 
Schulen, Brücken, Wasserreservoirs und ähnliche 
Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden, wie das 
Ministerium am 22. Februar 2007 bekannt gab. 
Kandahar gehört noch immer zu den gefährlichsten, aber 
auch unterentwickeltesten, Provinzen im Land.1 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Meldung ist abrufbar unter http://www.mrrd.gov.af/ENGLISH/Home/NextM.htm.  

Nach einiger Zeit der 
Vorbereitung, ist es mir eine 
Ehre, das erste Grußwort der 
Redaktion an die Leser zu 
richten.  
Im Oktober 2006 gründeten wir 
an der Hamburger Universität 
die studentische Initiative zur 
interdisziplinären 
Beschäftigung mit Afghanistan 
(SIIBA). Bisher führten wir 
einige Veranstaltungen durch, 
haben aber seit längerem auch 
auf eine eigene Zeitschrift 
hingearbeitet, die hiermit 
vorliegt.  
Die Zeitschrift für 
Afghanistankunde will seriöse 
Informationen über Afghanistan 
sammeln und verbreiten. Es 
werden sowohl 
wissenschaftliche Artikel 
publiziert, wie auch 
Kommentare, journalistische 
Artikel und Meldungen.  
Eines haben alle Texte 
gemeinsam: sie wurden mit 
Engagement recherchiert und 
geschrieben, und beruhen auf 
vertraubaren Quellen, die wir 
nach Möglichkeit auch 
angeben.  
 
Fortsetzung: nächste Seite 
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Fortsetzung       Kurzmeldungen 
 

 
Kabul (bs) – Haus des Abgeordneten Ustad Sayyaf 
durchsucht 
Auf heftige Reaktionen stieß die Hausdurchsuchung beim 
Parlamentsabgeordneten Abdul Rasul Sayyaf Ende März 
2007. ISAF Truppen hatten in Kooperation mit dem 
Innenministerium das Haus Sayyafs in Kabul, mit dem 
Verdacht auf illegalen Waffenbesitz, durchsucht. Die 
Durchsuchung stieß bei Parlamentsmitgliedern und den 
religiösen Führern auf Kritik. Sayyaf war das einzige 
paschtunische Mitglied der Nord-Allianz, und war in 
den 80er Jahren Führer der Ettehad-e Islami Baraye 
Azadi-ye Afghanistan (Islamische Union zur Befreiung 
Afghanistans). Er kam als Mujahid mit Osama bin 
Laden in Kontakt, und erhielt Finanzierung unter 
anderem durch Saudi-Arabien und die CIA. Seine 
Organisation heißt heute Tanzim-e Da'wat-e Islami-ye 
Afghanistan (Afghanistans Organisation für die 
islamische Mission).2 
 
 

Kabul (bs) – UNAMA-Mandat verlängert 
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Freitag, den 
23. März 2007 das Mandat für die United Nations Assistence 
Mission in Afghanistan (UNAMA) für ein weiteres Jahr, bis 
zum 23. März 2008, verlängert. Die UNAMA wurde am 28. 
März 2002 aufgrund der Sicherheitsratresolution 1401 
gegründet. Das ursprüngliche Mandat der UNAMA umfasste 
die Unterstützung der afghanischen Regierung beim 
Wiederaufbau und nationaler Versöhnung. Aufgrund der 
veränderten Lage hat sich das Mandat seit März 2006 
geändert, und umfasst nun unter anderem politische und 
strategische Beratung für den Friedensprozess, Unterstützung 
der afghanischen Regierung bei Umsetzung des Londoner 
Afghanistan Compact und Förderung der Menschenrechte.3 
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Für eine kurze Biographie siehe http://afghanwire.com/detail.php?tab=6&id=2  (kostenlose Anmeldung 
erforderlich) 
3 Mehr Infos auf der Homepage der UNAMA unter http://www.unama-afg.org/Index.htm  

Wir hoffen, mit dieser 
Zeitschrift eine Lücke in der 
wissenschaftlichen Landschaft 
Deutschlands zu füllen, die 
bisher über kein regelmäßiges 
Afghanistanmagazin verfügt 
hat. 
Da dies die erste Ausgabe ist, 
sind wir naturgemäß noch 
unbekannt, was dazu geführt 
hat, dass wir auf keinen 
umfangreichen Autorenpool 
zurückgreifen konnten. 
Zuschriften und Artikel sind 
daher jederzeit willkommen. 
Gerne drucken wir auch 
Hausarbeiten ab. 
Ich hoffe, Sie werden Ihre 
Freude an der Lektüre dieser 
Zeitschrift haben. 
 
Mit besten Grüßen, 
Behnam Said 
(Vorstandsvorsitzen-der SIIBA) 
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                                                Kurzmeldungen 
 
 

Kabul (bs) – Überschwemmungen im März 
Regen- und Schneefälle ab dem 10. März haben zu landesweiten Überschwemmungen geführt. 
Betroffen sind sowohl Provinzen und Distrikte im Nord- und Südwesten sowie in 
Zentralafghanistan. Betroffen sind, nach Angaben des United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (OCHA), mit Stand vom 23. März 2007, knapp 73.000 Personen. 29 
Afghanen verloren ihr Leben, 13 wurden verletzt. Es ist anzunehmen, dass sich die Zahlen im 
Laufe des Märzes noch erhöhen werden. Am 26. März meldete die UNAMA (United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan), dass bisher Hilfe für etwa 4000 Familien bzw. 20.000 
Personen unterwegs sei. UNO Organisationen, wie UNICEF und UNHCR, würden große 
Anstrengungen unternehmen, um die Not zu lindern. 
Auf der Landkarte sind die Distrikte und Provinzen zu erkennen, die von den Fluten betroffen sind. 
Dazu stehen die wichtigsten Zahlen zu der Überschwemmung in einer Übersicht. 

 Karte abrufbar unter:  
http://www.reliefweb.int/rw/fullMaps_Sa.nsf/luFullMap/D81F72CC7B397D51C12572A70042F382/$File/rw_FL_afg0
70323.pdf?OpenElement   
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Islamabad (bs) – Rückführung afghanischer Flüchtlinge 
Die Pakistanische Regierung versucht die mehr als 2,15 Millionen afghanischen Flüchtlinge zur 
Rückkehr nach Afghanistan zu bewegen. Nichtregistrierte Flüchtlinge können bis zum 15. April das 
Flüchtlingshilfswerk der UNO (UNHCR) ansprechen, um Hilfe bei der Rückführung zu erhalten. 
Nichtregistrierte afghanische Flüchtlinge, die bis zum 15. April Pakistan nicht verlassen, werden 
laut Regierung als illegale Immigranten behandelt.  
Bis Ende März kehrten etwa 30.000 Afghanen aus Pakistan in ihre Heimat zurück. Dies sind 
deutlich mehr als in den Vorjahren, während des gleichen Zeitraums. Seit dem Jahr 2002 verhalf 
die UNHCR insgesamt 2,9 Millionen afghanischen Flüchtlingen in Pakistan und 830.000 im Iran 
zur Rückkehr in ihr Land.   
 
        Berlin (bs) – Auswärtiges Amt erhöht Hilfen 
Wie das Auswärtige Amt am 5.3.2007 mitteilte, werden 163.000 € Nothilfe für Flüchtlinge aus den 
süd-afghanischen Provinzen zur Verfügung gestellt. Das Geld wird an die Hilfsorganisation 
„Caritas International“ ausbezahlt, welche in Kandahar 20.000 Binnenflüchtlinge mit 
Nahrungsmitteln und Hygienemitteln versorgt. Die Kampfhandlungen im Süden Afghanistans 
haben seit Herbst 2006 ungefähr 120.000 Menschen zu Flüchtlingen im eigenen werden lassen. 
Bereits am Anfang des Jahres hatte das AA 500.000 € an das Rote Kreuz, ebenfalls für 
Hilfsmaßnahmen im Süden, gezahlt.4        
 

Kabul (bs) – Zahl der zivilen Opfer 2006 gestiegen  
Laut einem Human Rights Watch Report vom April 2007 war das Jahr 2006 das „tödlichste Jahr für 
Zivilsten“ in Afghanistan. Die Anzahl der Bombenattentate verdoppelte sich 2006. Insgesamt 
kamen 2006 669 Menschen bei 350 Aktionen Aufständischer ums Leben. 230 Zivilisten kamen 
durch NATO- oder Koalitionsoperationen ums Leben. Somit beträgt die Gesamtanzahl getöteter 
Zivilsten 899 Menschen. 
Im Bericht ist neben starker Kritik an den Attentaten der Taliban und Hizb-e Islami auch solcher an 
der NATO und den Koalitionstruppen zu finden. So schreibt Human Rights Watch, dass einige 
Aktionen der genannten Kräfte anscheinend gegen Kriegsrecht verstoßen haben.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Meldung abgerufen am 6.3.2007 unter  
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Meldungen/2007/070305-AfghanistanHH.html  
5 weitere Infos siehe Human Rights Watch Report: “The Human Cost – The Consequences of Insurgents Attacks 
in Afghanistan”, April 2007, abrufbar unter 
http://www.hrw.org/reports/2007/afghanistan0407/afghanistan0407webwcover.pdf  
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Doha (Katar) (bs) – Konferenz zur islamischen Ökumene 

In der Hauptstadt des Golfstaates Katar fand vom 20.01. bis zum 22.01.2007 eine Konferenz zur 
Annährung zwischen den islamischen Rechtsschulen (mu’tamar ad-d��� a li-t-taqr�b ba�na al-
madh� hib al-islam�ya) statt. Ziel dieser Ko, 1947 in Kairo gegründeten, Gemeinschaft zur 
Annährung zwischen den islamischen Rechtsschulen (jam� ’at at-taqr�b ba�n al-madh� hib al-
islam�ya) sieht, war es über Möglichkeiten der Einigung zwischen Sunniten und Schiiten zu 
diskutieren. Unter den 173 Delegierten aus 44 Staaten waren auch acht afghanische Gesandte. 
Afghanistan stellte damit, nach dem Iran, die zweitgrößte Anzahl an Teilnehmern aus dem Block 
der nicht-arabischen Staaten. Neben Mitarbeitern der afghanischen Botschaft in Doha war auch die 
Ministerin für religiöse Stiftungen (auq� f), Frau Nimatullah Shahrani, sowie der Sondersekretär des 
afghanischen Ministeriums für die �� ajj, Herr Sayid Burhanaddin Taheri, anwesend.6 

 
 

 
 
 
 
Washington (bs) – Regierung bezeichnet Mujahedin als Freiheitskämpfer 

Der IMF (International Monetary Fund) veröffentlichte im Mai 2006 einen zusammenfassenden Report der 
Afghanistan National Development Strategy (ANDS). In einem vorgestellten Verzeichnis für spezielle 
afghanische Ausdrücke, die im Text verwendet werden, taucht auch das Wort „Mujahedin“ auf. Übersetzt 
wird dieses mit „Freedom Fighters“, also Freiheitskämpfer. Ausgearbeitet wurde der Report von der 
afghanischen Regierung. An diesem Beispiel kann man nachvollziehen, wie schwer eine Aufarbeitung 
verübter Kriegsverbrechen sein wird, wenn die afghanische Regierung weiterhin ehemalige 
Bürgerkriegsparteien als Freiheitskämpfer bezeichnet, und ihnen so einen hohen Stellenwert innerhalb des 
neuen Staates einräumt. Da dieser Text für eine transnationale Organisation, nämlich den IMF, angefertigt 
wurde, ist die heroisierende Darstellung der Mujahedin besonders heikel, da sie kommentarlos übernommen 
wurde.7  

                                                 
6 Weitere Infos unter http://www.qatar-conferences.org/mazaheb/index.php . (Sprache: zumeist Arabisch. 
Englische Texte sind nur spärlich vorhanden.) 
7 Der Report findet sich unter http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06195.pdf    



 8 

 
                                        Zeitschrift für Afghanistankunde – Nr. 1 –  Mai 2007  

 
 
 
 

Rückkehr der Taliban – Christoph Reuter im Gespräch 
 
Christoph Reuter (39) ist Nah- und Mittelostkorrespondent des Sterns. Während diverser Reisen in hat er 
die Region kennengelernt, und gilt als ein Experte auf diesem Gebiet. Er hat nicht nur verschiedene 
Artikel, sondern auch zwei Bücher mit den Titeln „Cafè Bagdad“ und „Mein Leben ist eine Waffe“ 
verfasst. Am 19.04.2007 hielt Herr Reuter einen Vortrag für SIIBA, und berichtete über seine Reise nach 
Afghanistan im März dieses Jahres. Im Folgenden Gespräch nimmt Herr Reuter Stellung zu den Taliban, 
der Strategie der Amerikaner und der Lage im Norden Afghanistans. 
 
Das Gespräch führte Behnam Said. 
 
 

 
Christoph Reuter (5. v.l.) zwischen Taliban in der Provinz Ghazni, Distrikt Andar, Juli  2006. 
 
BS: Am 9.11.2006 erschien Ihr Artikel im 
Stern mit dem Titel „Die Rückkehr der 
Taliban“. Welchen Titel würden Sie für 
einen neuen Text wählen? 
Reuter: Genau den gleichen. Die Situation 
hat sich nicht entspannt. Zwar gibt es jeden 
Winter, aufgrund der klimatischen 
Verhältnisse, eine Zwangspause der 
Kampfhandlungen, aber ich erwarte, dass 
es dieses Jahr noch heftiger wird.  

BS: Warum wird es heftiger? 
Reuter: Im letzten Jahr sind sich die 
Taliban ihrer Stärke bewusst geworden. 
Sie haben richtige Schlachten gegen die 
Amerikaner und die Kanadier geschlagen, 
und sie haben diese Kämpfe überstanden. 
Zudem hat die Strategie der Amerikaner 
die Taliban noch gestärkt.  
BS: Inwiefern? 
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Reuter: Die Amerikaner glauben an ihre 
Vorstellungen und Werte, aber nicht an die 
Realität. Ihnen kommt es nur darauf an, 
möglichst viele Taliban zu töten oder 
gefangen zu nehmen. Aber die Taliban 
sind keine feste Größe. Sie können 
wachsen oder abnehmen, je nach 

Anziehungskraft. Und die Amerikaner 
festigen mit ihren Aktionen den Hass 
gegen sie. Jeder getöteter Talib macht die 
Taliban noch stärker. 
BS: Was hat sich gegenüber den Vorjahren 
an der Lage geändert? 

Nervöse ISAF-Soldaten drängen die hinter 
ihn fahrenden Autos zum Überholen.  
Foto: Chrisoph Reuter 
 
Reuter: Die Taliban sind heterogener 
geworden. Sie haben sich teilweise in 
lokalen Strukturen massiv verankert, und 
sind weniger radikal als früher. So hat der 
neue Sprecher der Taliban beispielsweise 
die Errichtung von neuen Schulen 
bekanntgegeben. Sicher werden das 
hauptsächlich Koranschulen sein, aber es 
ist doch erstaunlich, dass die Taliban sich 
so unter Zugzwang sehen. 
BS: Durch wen kommen sie in Zugzwang? 
Reuter: Durch die lokale Verankerung und 
den Aufbau im Norden. Die Taliban haben 
teilweise erkannt, dass die Dörfler selbst 
Straßen und Schulen haben wollen. Das 
Vorbild sehen die Bewohner des Südens 
und Ostens im Norden Afghanistans. Viele 
Leute wandern in den Norden, weil sie sich 
dort Jobs und eine sichere Lage erwarten. 
BS: Wenn die Strategie der Amerikaner 
nicht funktioniert, was schlagen Sie vor? 

Reuter: Man sollte die 
Taliban ignorieren. 
Wenn sie verkünden, 
sie hätten eine 
Provinz, einen Bezirk 
oder eine Stadt unter 
ihre Kontrolle 
gebracht, dann sollte 
man ihnen herzlich 
gratulieren, und sie in 
Ruhe lassen. 
 
 
BS: Die 
Vergangenheit hat 
aber gezeigt, dass die 
Taliban das Bedürfnis 
haben, ihre Kontrolle 
über das ganze Land 
auszubreiten. Besteht 

nicht die Gefahr, dass man ihnen so auch 
noch die Chance dazu bietet? 
Reuter: Das denke ich nicht. Die Taliban 
scheitern derzeit an der Wahrnehmung 
staatlicher Funktionen, wie dem Aufbau 
von Infrastruktur. Sie können also nicht 
das Bedürfnis der Leute befriedigen, 
andererseits aber nur auf Basis lokaler 
Unterstützung existieren.  
BS: Also einfach abwarten, bis sich der 
Spuk von selbst auflöst? 
Reuter: Einerseits abwarten, aber in der 
Zwischenzeit auch den Norden und Westen 
weiter ausbauen. Die Vorbildfunktion, die 
der Norden bereits jetzt ausübt, muss noch 
weiter vorangetrieben werden. Darüber 
hinaus sollte versucht werden, die Taliban 
weiter zu spalten um die radikalen 
Elemente jagen und einsperren zu können. 
BS: Die Stimmung im Norden, so hört man 
immer öfter, hat sich jetzt auch gegen den 
Westen gerichtet. Teilen Sie diesen 
Eindruck? 
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Reuter: Nein, die Stimmung gegenüber 
den ausländischen Truppen im Norden ist 
komplett anders als im Süden und Osten. 
BS: Könnte sich das jetzt mit der 
Entsendung deutscher Tornados ändern? 
Reuter: Den Leuten im Norden ist es 
ziemlich gleichgültig, was im Rest des 
Landes vor sich geht. Und in den 
umkämpften Gebieten selbst, sehen die 
Leute sowieso nicht, ob das jetzt ein 
deutscher oder amerikanischer oder 
britischer Jet ist, der da über ihre Köpfe 
fliegt. 
BS: Der Norden ist also nicht gekippt? 
Reuter: Mein Eindruck ist nicht so. Zwar 
hat das BKA letztens verlauten lassen, der 
Norden unterscheide sich nicht mehr vom 
Süden, allerdings wissen die Afghanen 
selbst das wohl noch nicht. 
BS: Neben den Taliban sind die Warlords 
noch immer ein großes Problem. 

Reuter: Ja, aber die Strategie der 
deutschen Truppen hat sich hier bewährt. 
Sie verhalten sich vorsichtig, verhaften 
oder erschießen nicht sofort, sondern 
verhandeln zunächst. Zudem ist der Faktor 
Arbeit sehr wichtig, der einen großen 
Beitrag zur Stabilität im Norden leistet. Es 
müssen aber noch mehr Jobs geschaffen 
werden. 
BS: Sie vermitteln den Eindruck einer 
Spaltung des Landes in Nord/West und 
Süd/Ost. 
Reuter: Es gibt eine De-Facto-Spaltung. 
Eine offizielle Spaltung würde aber eine 
neue Büchse der Pandora öffnen, da es 
dann erst recht zu vielen Grenzkonflikten 
kommen würde.  
BS: Herr Reuter, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch. 
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Die  Afghanistan-Projekte des Max-Planck-Instituts für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht  
 
Das Max-Plack-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht gehört zu 
jenen Institutionen die sich um den Aufbau des Rechtssektors im Nachkriegs-
Afghanistan kümmern. Der folgende Bericht stellt die wichtigsten Bereiche der 
Aktivitäten des Institutes vor, und wirft einen Blick auf die Architektur des 
Rechtsgefüges in Afghanistan. 
 
 
Von: Michael Teichmann 
 
 
Einführung 
 
Mit dem Ende der Taliban-Herrschaft 2001 
ist Afghanistan in eine neue Phase 
politischer und gesellschaftlicher 
Entwicklung eingetreten, die auch die 
Rechtsordnung des Landes nachhaltig 
erfasst hat. Der Aufbau und die Stärkung 
einer funktionierenden Rechtsordnung mit 
den dazugehörigen personellen und 
institutionellen Ressourcen sind von 
zentraler Bedeutung für die Entwicklung 
des Landes. Die Rechtsordnung trägt 
entscheidend zur Legitimation von 
Herrschaft und damit zur Absicherung von 
Demokratie und Stabilität bei. Sie dient der 
Wahrung von  Menschenrechten und dem 
Schutz der Menschenwürde. Ein 
funktionierendes Rechtssystem schafft 
zudem Rechtssicherheit und steht damit in 
untrennbarem Zusammenhang zur 
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. 
Die am 3. Januar 2004 verabschiedete 
afghanische Verfassung hat die 
afghanische Rechtsordnung auf eine neue 
Grundlage gestellt. Mit der neuen 
Verfassung stellen sich auch neue 
Rechtsfragen, z.B. nach der Abgrenzung 
der Kompetenzen zwischen Legislative 
und Exekutive, nach der Wirkung der 
Grundrechte oder der Bedeutung des 
islamischen Rechts als Rechtsquelle in 

einer säkularen Rechtsordnung. Auch auf 
der Ebene des einfachen Gesetzesrechts ist 
vieles im Fluss. Zahlreiche Gesetze aus der 
Zeit vor der Taliban-Herrschaft sind zwar 
noch oder wieder in Kraft, bedürfen aber 
der Anpassung an die neue Verfassung 
oder an moderne Lebensgewohnheiten. 
Auch die wechselhafte politische 
Geschichte Afghanistans mit den völlig 
verschiedenen Regierungssystemen 
Monarchie, Diktatur, Kommunismus, 
islamischer Fundamentalismus und 
Demokratie hat ihre Spuren in der 
Gesetzgebung hinterlassen. Andere 
Bereiche sind noch überhaupt nicht 
rechtlich geregelt. In ländlichen Gegenden 
finden nach wie vor viele 
Rechtsstreitigkeiten überhaupt nicht ihren 
Weg zu den staatlichen Gerichten, sondern 
werden von lokalen Stammesgerichten 
entschieden, oftmals unter Verletzung 
elementarer Verfahrensregeln. Es mangelt 
an gut ausgebildeten und im Umgang mit 
dem neuen Recht geschulten Juristen. 22 
Jahre Bürgerkrieg und Chaos haben das 
Land tief gezeichnet. Neben der 
Gesetzgebung sehen sich auch die 
Verwaltung, die Justiz und die 
Juristenausbildung in Afghanistan vor 
große Herausforderungen gestellt. 
  
 



 12 

Die Aktivitäten des Max-Planck-Instituts 
 
Das Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht in 
Heidelberg (MPI) beschäftigt sich seit 
2003 intensiv mit dem neuen afghanischen 
Recht. Die Aktivitäten des MPI in 
Afghanistan lassen sich in zwei Gruppen 
einteilen. Den Schwerpunkt der Aktivitäten 
stellt die Ausbildung von Rechtspraktikern 
dar, die in der afghanischen Justiz tätig 
sind und sich in ihrer täglichen Arbeit mit 
juristischen Problemen konfrontiert sehen. 
Zudem wurden in den vergangenen Jahren 
Workshops und Konferenzen veranstaltet, 
die dem unmittelbaren Austausch von 
Ideen und Erkenntnissen zwischen 
Wissenschaftlern aus Deutschland, 
Afghanistan und anderen Ländern dienten. 
An dem Projekt unter Leitung von Prof. 
Dr. Dr. h.c. Rüdiger Wolfrum sind in 
Heidelberg Dr. Tilmann Röder, Mandana 
Knust Rassekh Afshar, Ramin Moschtaghi, 
Klaus Zimmermann und Mihan 
Rouzbehani beteiligt. 
 
Workshops 
 
Das MPI führt seit Anfang 2004 
wissenschaftliche Gespräche über die neue 
Rechtsordnung Afghanistans. Am Anfang 
standen zwei je dreitägige Workshops zur 
neuen afghanischen Verfassung in Herat 
und in Kabul, bei denen auch der damalige 
Justizminister A. Karimi und Mitglieder 
der afghanischen Verfassungskommission 
teilnahmen. Gemeinsam mit afghanischen 
Rechtsgelehrten und Richtern wurde der 
Einfluss und die Rolle des islamischen 
Rechts in der neuen afghanischen 
Verfassung aus rechtsvergleichender und 
völkerrechtlicher Perspektive beleuchtet. 
Es folgte eine zweiteilige Konferenz unter 
dem Titel „The Shari’a in the Afghan 
Constitution and its implications for the 
legal order“, an deren Organisation sich 
das MPI für ausländisches und 
internationales Privatrecht in Hamburg 
beteiligt hatte. In Heidelberg stand das 
Thema „Constitutional and administrative 
law, governmental system, administration 

of justice“ auf dem Programm, in Hamburg 
„Family and Succession law, Commercial 
law and trade“. Mit der Konferenz 
“International Law and the Islamic World: 
Towards a Multipolar International Legal 
System” in Teheran begann schließlich ein 
Dialog von islamischen und westlichen 
Rechtsexperten auf dem Gebiet des 
Völkerrechts. 
Außerdem lud das MPI in Zusammenarbeit 
mit dem DAAD die Dekane und 
Prodekane der juristischen Fakultäten der 
vier afghanischen Universitäten zu einer 
„Winterschule“ nach Heidelberg ein. Im 
Zentrum der Diskussionen stand das 
Problem, dass sich die juristische 
Ausbildung an den Rechts- und 
Politikwissenschaftlichen Fakultäten von 
jener an den Shari'a-Fakultät inhaltlich 
erheblich unterscheidet. Absolventen 
beider Fakultätsarten dürfen jedoch in den 
Justizdienst eintreten. Dies bedeutet, dass 
die eine Hälfte aller praktizierenden 
Juristen von einem ganz anderen 
Rechtsverständnis her argumentiert als die 
andere. Auf dem Workshop wurden 
Lösungsmodelle erarbeitet.  
 
Verwaltungsaufbau 
 
Zur Förderung einer funktionierenden 
afghanischen Verwaltungsstruktur 
unterstützt das MPI nach Absprache mit 
der deutschen Botschaft Kabul, den 
afghanischen Behörden, der UN 
Hilfsmission (UNAMA), der Deutschen 
Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) und 
internationalen 
Nichtregierungsorganisationen den Aufbau 
einer Verwaltungshochschule für 
Afghanistan. Im Auftrag der afghanischen 
„Civil Service und Administrative Reform 
Commission“ wurde ein Konzeptpapier 
über den Aufbau einer 
Verwaltungsfachhochschule erstellt. Zur 
Sichtung und Evaluierung verschiedener 
nationaler Modelle (Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, U.S.A., 
Indien, Ägypten) veranstaltete das MPI im 



 13 

Vorfeld einen internationalen 
„Roundtable“ in Heidelberg, dessen 
Ergebnisse in das Konzeptpapier 
eingearbeitet wurden. Das Papier, welches 
der „Afghanischen Civil Service 
Commission“ übergeben wurde, dient 
nunmehr als Grundlage zur Vornahme 
weiterer praktischer Schritte zur Errichtung 
einer solchen Hochschule. Um den Prozess 
der Umsetzung des Konzeptpapiers 
weiterhin zu begleiten, wurde vom MPI bei 
der EU ein Antrag für die Durchführung 
einer Machbarkeitsstudie eingereicht. 
 
 
Das Fair-Trial-Projekt 
 
Auf Bitten afghanischer Institutionen hin, 
einen Beitrag zum Wiederaufbau der Justiz 
zu leisten und in Afghanistan grundlegende 
Erkenntnisse über die neue Rechtsordnung 
zu lehren, arbeitete das MPI in 
Kooperation mit dem französischen Institut 
International Pour les Études Comparatives 
(IIPEC) ein Projekt zur Fortbildung 
afghanischer Richter und Staatsanwälte 
über das Recht auf ein faires 
Strafverfahren aus. Das Projekt wurde im 
Jahr 2006 jeweils zur Hälfte vom 
Auswärtigen Amt und vom französischen 
Außenministerium finanziert, seit 2007 
allein vom Auswärtigen Amt.  
In diesem Rahmen veranstaltete das MPI 
seit 2005 vier zweiwöchige Workshops in 
Kabul, um an Strafprozessen beteiligte 
Richter, Staatsanwälte und Anwälte im 
afghanischen Strafverfahrensrecht und 
seinen verfassungsrechtlichen Vorgaben 
im Hinblick auf die Prinzipien eines fairen 
Verfahrens fortzubilden. Im März und 
April 2007 fanden erstmal auch Kurse 
außerhalb Kabuls, in Kunduz und Herat, 
statt. 
Grundlage der Ausbildung ist das am MPI 
entwickelte „Max Planck Manual on Fair 
Trial Standards”, das im Oktober 2006 in 
seiner 3. Auflage  herausgegeben wurde. 
Das Handbuch erscheint sowohl in 
englischer Sprache als auch auf Dari. Dari, 
eine dem iranischen Farsi ähnliche 
Sprache, ist eine der Amtssprachen 

Afghanistans. Zwar sprechen nur ungefähr 
50 Prozent der Afghanen muttersprachlich 
Dari, jedoch sind Juristen im Allgemeinen 
gewohnt, Rechtsprobleme auf Dari zu 
diskutieren. Das Handbuch findet in 
Afghanistan großen Anklang und wird 
auch außerhalb der Workshops angefragt, 
ist es doch eines der wenigen 
Ausbildungswerke zum gegenwärtigen 
afghanischen Recht. Das Manual wurde 
sowohl von UNAMA als auch von 
Rechtsexperten vor Ort positiv 
hervorgehoben. Über 1500 Handbücher 
wurden bisher in dem Land verteilt. Die 
englische Ausgabe ermöglicht einen über 
die Kurse hinausgehenden internationalen 
wissenschaftlichen Dialog über 
afghanisches Recht. 
In Afghanistan fehlt es sowohl an 
ausgebildeten Juristen als auch an 
juristischen Materialien wie Gesetzestexte, 
Lehrbücher oder Zeitschriften. Bei der 
Erstellung der Manuals arbeitet das MPI 
mit dem in Afghanistan geltenden Recht 
unter Berücksichtigung der für 
Afghanistan verbindlichen 
völkerrechtlichen Normen, anstatt neue 
Normen einführen zu wollen, und 
respektiert grundsätzlich die lokalen 
Traditionen und sozialen Gegebenheiten. 
Diese zu ändern, ist allein Aufgabe der 
afghanischen Gesellschaft. 
Die Dozenten der Workshops werden vom 
MPI und dem IIPEC ausgewählt und an 
den Instituten vorbereitet. Der Großteil der 
Dozenten ist selbst afghanischer 
Abstammung und hat seine kulturellen 
Wurzeln nicht verloren. Alle Dozenten 
sprechen muttersprachlich Dari oder Farsi 
und haben in Afghanistan oder Iran, aber 
auch z.B. in Deutschland oder Frankreich 
Jura studiert. Für sie bietet das Projekt die 
einmalige Gelegenheit, einen Beitrag zum 
Aufbau Ihres Vaterlandes zu leisten, das 
sie in der Regel während des Bürgerkriegs 
verlassen mussten. Für die Teilnehmer an 
den Kursen wiederum stellt die Auswahl 
der Dozenten sicher, dass eine 
Kommunikation ohne sprachliche oder 
kulturelle Schranken und ohne den mit 
Dolmetschern verbundenen 
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Bedeutungsverlust und Verlust an 
Unmittelbarkeit ermöglicht wird. Die 
Dozenten unterrichten in Kleingruppen 
von 15 bis 20 Teilnehmern. Schon die 
Zahlen zeigen den Erfolg und die Breite 
des Projekts: In einem Land, in dem 
insgesamt nur ca. 7000 Richter, 
Staatsanwälte und Anwälte arbeiten, 
nahmen schon über 500 Juristen an den 
Workshops teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion mit den Teilnehmern eines Workshops 
in Kabul 
 
 
Die Teilnehmer werden in 
Zusammenarbeit mit afghanischen 
Institutionen, insbesondere dem Obersten 
Gerichtshof, ausgewählt, wobei das MPI 
auf eine größere Beteiligung von Frauen 
Wert legt. Keiner der Teilnehmer verfügt 
über Auslandserfahrung. Eine besondere 
Herausforderung stellt die sehr 
unterschiedliche Vorbildung der 
Teilnehmer dar, wie ein Blick auf die 
Richterschaft zeigt: 43% der Richter 
wurden an der Shari’a Fakultät 
ausgebildet, 16% an religiösen Schulen, 

12% an der juristischen Fakultät, 6% an 
einem College, 14% an der High School 
und 1% gar nur an einer Grundschule.8 Das 
Auseinanderfallen in religiöse und 
juristische Vorbildung reflektiert die 
verschiedenen Rechtsquellen Afghanistans. 
Shari’a, staatliche Gesetze, aber auch 
regional divergierendes Gewohnheitsrecht 
(z.B. Paschtun Wali) greifen zwar 
ineinander, weisen aber in der täglichen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praxis nur schwer überbrückbare 
Inkoheränzen auf. Selbst die Institution 
moderner Gerichte an sich bleibt nicht 
ohne Konkurrenz und die Streitschlichtung 
im Stamm durch Shura- oder Jirga- 
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Gerichte ist in einigen Regionen von ganz 
erheblicher Bedeutung. 
Der Zeitpunkt der Ernennung der Richter 
verdeutlicht, dass auch unterschiedlichste 
politische Perspektiven aufeinanderprallen: 
Zwar wurde ein großer Teil der Richter 
nach dem Sturz der Taliban ernannt, aber 
16% erlangten ihr Amt während der 
Talibanzeit, 7% während der Monarchie, 
12% während der Herrschaft der 
Kommunisten, 12% während der 
Mujahedin und 5% unter Präsident Daud.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verleihung des Abschlusszeugnisses durch den 
franösischen Botschafter in Afghanistan, S.E. Régis 
Koetschet  
 
 
Die Teilnehmer stammen aus allen 
Provinzen und kehren nach den Kursen als 
Multiplikatoren dorthin zurück. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
alle Beteiligten von dem Projekt in 
erheblichem Umfang profitieren. Die 
Teilnehmer schätzen die erworbenen neuen 
Kenntnisse – auch wenn oder gerade weil 

                                                 
9 Ebd., S. 188ff. 

sie um die Herausforderungen ihrer Arbeit 
wissen. In dem Konflikt mit lokalen 
Machthabern und bei einer Entlohnung für 
Richter, die auch unter einfachsten 
Möglichkeiten nicht zum Lebensunterhalt 
reicht sehen sie vor allem die Gefahr einer 
Korrumpierbarkeit der Justiz. Für die 
teilnehmenden Dozenten und 
Wissenschaftler bieten die Workshops die 
Möglichkeit, in dem Land selbst die 
Realität des Rechts zu erfassen. Nur so 
lässt sich bei einem Land ohne weit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verbreitete juristische Publikationen eine 
Ausbildung und Diskussion auf 
angemessenem Niveau über das Recht des 
Landes sicherstellen.  
Die Konferenzen und der Unterricht des 
MPI genießen die höchste Anerkennung 
der beteiligten Gerichte, Ministerien und 
vor allem der Teilnehmer. 
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Für den Unterricht des MPI werden 
inzwischen auch hochrangige 
Juristen freigestellt, z.B. 
Gerichtspräsidenten, Polizeioffiziere und 
Dozenten der Polizeiakademie in Kabul. 
Darüber hinaus gilt das Heidelberger 
Lehrmaterial als das qualitativ wertvollste, 
das bislang existiert. Es wird auch an 
Universitäten und in den Institutionen des 
Justizsektors eingesetzt.  
 
 
Das Stage-Projekt 
 
Das Stage-Projekt begann im Frühjahr 
2006 und ist das jüngste Afghanistan-
Projekt des MPI. Bei dem Stage Projekt 
handelt es sich um ein Projekt zur 
Unterstützung des Obersten Gerichtshofs 
von Afghanistan bei der Ausbildung von 
Richteranwärtern. Eine gute juristische 
Ausbildung von Richtern ist essentiell für 
den Aufbau eines Rechtstaats und die 
Gewährleistung des 
Individualrechtsschutzes in Afghanistan.  
Die Ausbildung von Richteranwärtern wird 
neben dem MPI vom IIPEC, der 
Entwicklungbehörde der Vereinigten 
Staaten (USAid) und der International 
Development Law Organization (IDLO) 
mitgetragen. Das Ausbildungscurriculum 
für die Richter umfasst alle wesentlichen 
Teile des öffentlichen Rechts, des 

Privatrechts und des Strafrechts sowie 
Grundlagenfächer der 
Rechtswissenschaften. Wichtige Teile des 
neun-monatigen Ausbildungscurriculums 
werden vom MPI übernommen, dazu 
gehören das Verfassungsrecht, inklusive 
der Menschen- und Grundrechte, die 
Organisation des Gerichtswesens sowie 
das Standesrecht und die ethischen 
Grundlagen für die Richterschaft. Diese 
Themen werden vom MPI in Handbüchern 
dargestellt und kommentiert. Am MPI für 
ausländisches und internationales 
Strafrecht in Freiburg wird ein Handbuch 
zum afghanischen Strafrecht verfasst. Die 
Handbücher werden in Englisch und Dari 
herausgegeben und den Richteranwärtern 
als Unterrichtsmaterialien ausgehändigt. 
Diese Handbücher stellen einen weiteren 
Schritt zur wissenschaftlichen 
Erschließung des afghanischen Rechts dar 
und werden auch den afghanischen 
Universitäten für Lehre und Forschung zur 
Verfügung gestellt werden. Für die 
Ausbildung in Afghanistan stellt das MPI 
ein afghanisch- und iranischstämmiges 
Dozententeam auf, um muttersprachlichen 
Unterricht gewährleisten zu können. Für 
die Organisation der Ausbildung hat das 
MPI ein Büro in Kabul mit drei lokalen 
Mitarbeitern eröffnet. Die ersten Kurse 
werden im August 2007 in Kabul 
stattfinden. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussionsrunde des MPI im April 2007 zum Thema "Unabhängigkeit der Justiz" in Herat, ko-produziert mit 
HERAI TV
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Ausblick 
 
Die im März und April 2007 abgehaltenen Fair-Trial-Workshops haben wieder ein sehr 
positives Feedback der Teilnehmer ergeben und erneut offenbart, wie dringend der Bedarf für 
eine qualifizierte Juristenausbildung in Afghanistan ist. Zur Zeit wird mit Unterstützung der 
Bundesregierung eine Rechtsstaatsoffensive für die vier nord-östlichen Provinzen 
Afghanistans vorbereitet. Diese sieht neben der Juristenausbildung auch Investitionen in die 
juristische Infrastruktur, sprich Modernisierung von Gerichtsgebäuden, Verbreitung von 
Gesetzessammlungen u.ä., sowie eine Öffentlichkeitskampagne vor. Im April 2007 
veranstaltete das MPI in Koproduktion mit HERAI-TV in Herat eine ins Fernsehen 
übertragene Diskussionsrunde zum Thema „Unabhängigkeit der Justiz“.
Das MPI will neben der Fortsetzung des Stage-Projekts die Fair-Trial-Workshops ausweiten 
und dies vermehrt auch außerhalb Kabuls in den Provinzen. Nur so kann gesichert werden, 
dass die bisher erreichten Erfolge anhalten und ein nachhaltiger Effekt erzielt wird. Es gibt 
auch Überlegungen, für die Aktivitäten im Bereich der Juristenausbildung ein eigenes Institut 
zu gründen. Neben der Ausbildung von Rechtspraktikern will das MPI auch den Dialog über 
die Umsetzung der afghanischen Verfassung anstoßen. Hierzu plant das MPI eine 
Konferenzreihe über die Umsetzung der afghanischen Verfassung mit Konferenzen in Kairo, 
Kabul und Heidelberg zu veranstalten.   
 
 
Für weitere Informationen:  
 
http://www.mpil.de/ww/de/pub/forschung/forschung_im_detail/glob_wisstransf/afghanistan_
projekt.cfm 
Kontakt: Dr. Tilmann Röder, troeder@mpil.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

                                        Zeitschrift für Afghanistankunde – Nr. 1 –  Mai 2007  

 
 
 
 

Demokratisierungsprozess in Gefahr? 
 
 
Die ersten freien Parlamentswahlen Afghanistans wurden im September 2005 
abgehalten. Dennoch sieht es nun so aus, als würde der junge Demokratisierungsprozess 
ernsthafte Schäden nehmen können. Besonders der Mediensektor kommt zunehmend 
unter Druck. 
 
Von: Behnam Said 
 
Demokratisierung schließt ein sehr breites 
Spektrum politischer Prozesse und 
Unterstützungen ein. Der Aufbau 
funktionierender staatlicher Institutionen, 
die nach rechtstaatlichen Prinzipien 
ausgerichtet sind gehört ebenso zur 
Demokratisierung wie die Errichtung einer 
freien und unabhängigen Presse. Was aber 
die grundlegendste Vorbedingung für 
Demokratie darstellt, ist Frieden.10 Einen 
wahren Frieden kann man die Vorgänge in 
Afghanistan derzeit nicht nennen. So sind 
im letzten Jahr laut Human Rights Watch 
260 Zivilsten bei NATO und 
Koalitionsoperationen ums Leben 
gekommen, weitere 669 Menschen fanden 
ihren Tod durch Aktionen 
Aufständischer.11 Auch die renommierte 
Arbeitsgemeinschaft 
Kriegsursachenforschung (AKUF) stufte 
die Kampfhandlungen in Afghanistan im 
Jahr 2005 als Krieg, und nicht etwa als 
einen bewaffneten Konflikt, ein.12 
Ebenfalls für das Jahr 2006 stufte das 
Heidelberger Institut für internationale 
Konfliktforschung (HIIKF) das Geschehen 

                                                 
10 Peter Burnell, Democray Assistence: The State of 
the Discourse, in Democracy Assistence, , S. 12, 
London 2000 
11 The Human Cost  - The Consequences of 
Insurgents Attacks in Afghanistan, Hrsg. Human 
Rights Watch, April 2007 
12 AKUF Website: http://www.sozialwiss.uni-
hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/kriege_aktuell.htm#
Liste . Berichte für das Jahr 2006 liegen noch nicht 
vor.  

in Afghanistan sogar als Krieg in der 
höchsten Intensitätsstufe 5 ein.13 Die erste 
Vorbedingung für eine Demokratie scheint 
also bisher nicht gewährleistet zu sein. 
Dennoch läuft der Aufbauprozess weiter, 
und bisher mag auch niemand von einem 
Scheitern dieses Experimentes 
„Demokratie in Afghanistan“ sprechen.  
Daher ist nach den Fortschritten auf 
anderen Gebieten der Demokratisierung zu 
fragen. Wie bereits erwähnt gehört eine 
freie Presse unbedingt zu einer 
funktionierenden Demokratie. Auf diesem 
Gebiet hat es in letzter Zeit einige 
Rückschläge gegeben. So schreibt Ursula 
Koch-Laugwitz, Mitarbeiterin der 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul, über den 
Entwurf für ein neues Mediengesetz, 
welches vor allem das Ziel verfolgt, die 
Presse „nationalen Sicherheitsinteressen 
unterzuordnen und gemäß islamischer 
Prinzipien zu beeinflussen.“14 Auch der 
Sender Al-Jazeera steht dem neuen Gesetz 
sehr kritisch gegenüber, und sieht ebenfalls 
die Gefahr einer Beschneidung der 
Pressefreiheit und eines Machtgewinns des 
konservativen Lagers.15 Derzeit wird das 

                                                 
13 Conflictbarometer 2006, S. 53 
14 Ursula Koch-Laugwitz, Rückschläge für den 
Demokratisierungsprozess: Afghanistan zwischen 
Real- und Reformpolitik, S. 1, Februar 2007 
15 Molumdar, Aunohita, Media at risk under new 
Afghan law, 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/7C833DA6-
81D6-4B54-BF79-9AF67010C7A3.htm  
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Gesetz noch in der Wolesi Jirga (lower 
house bzw. das Parlament) diskutiert. 
Das Gesetz wird in einer Phase der 
Auseinandersetzungen zwischen religiös-
konservativen und fortschrittlichen Kräften 
debattiert. Ursula Koch-Laugwitz 
befürchtet, dass der Trend derzeit zu einer 
Machtzunahme der religiös-konservativen 
Kräfte geht. Sie begründet dies unter 
anderem mit dem Rücktritt des Intendanten 
des staatlichen Fernsehsenders RTA 
(Radio Television Afghanistan) Najib 
Roshan im Januar diesen Jahres. Roshan, 
der von der Tageszeitung als „links 
eingestellt“ bezeichnet wurde16 und 
jahrelang in Aachen wohnhaft war, musste 
sein Amt aufgrund der starken Differenzen 
mit dem neuen, als Islamist geltenden, 
Kultur- und Informationsminister 
Abdulkarim Khorram räumen. In einem, 
der TAZ vorliegenden, Schreiben Roshans 
an Präsident Karzai begründete der 
Intendant seinen Schritt mit einer "Wende 
in der politischen Atmosphäre des Landes 
und in der Medienpolitik".17 Diese Worte 
dürfen nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden. Als Zeichen dieser 
neuen Atmosphäre und Medienpolitik 
wurden 80 Mitarbeiter RTAs, die als 
Anhänger Roshans galten, entlassen, 
teilweise unter dem Druck bewaffneter 
Leibwächter Khorrams.18 
Ein aktuelles Ereignis in diesem 
Zusammenhang ist der Sturm auf die 
Zentrale des in Kabul ansässigen 
Fernsehsenders Tolo-TV. Am 17. April 
gegen 19 Uhr drangen etwa 50 Polizisten 
auf Anweisung des Oberstaatsanwaltes 
Abdul Jaber Sabet in die Räumlichkeiten 
des Senders ein, und verhafteten drei 
Redakteure vorübergehend, wobei sie 
unverhältnismäßig brutal gegen das 
Personal von Tolo-TV vorgingen. Die 
Aktion wurde durchgeführt, weil Sabet 
sich von dem Sender in einem falschen 

                                                 
16 Angriff auf Tolo-Tv, TAZ, 20.04.2007 
17 Kulturkampf um afghanische Medien, TAZ, 
26.01.2007 
18 Kulturkampf um afghanische Medien, TAZ, 
26.01.2007 

Licht dargestellt fühlte.19 Offenbar fehlte 
es sowohl den Verhaftungen als auch der 
Durchsuchung an rechtlicher Grundlage, 
weshalb Tolo-TV nun gerichtlich gegen 
die Polizeioperation vorgeht, und die 
Suspendierung des Generalstaatsanwalts 
fordert. Das Geschehen wurde durch die 
internationalen Medien aber auch seitens 
der Vereinten Nationen verurteilt. Tolo-TV 
gilt als einer der unabhängigsten Sender in 
Afghanistan und erhielt im Jahr 2005 den 
Menschenrechtspreis der Organisationen 
„Reporter ohne Grenzen“ und „Fondation 
de France“.20 
Oberstaatsanwalt Sabet stammt, ebenso 
wie der Kultur- und Informationsminister 
Khorram, aus der Hizb-e Islami, die in den 
80er und 90er Jahren unter der Leitung 
Gulbudin Hekmatyars eine der wichtigsten 
Mujahedinorganisationen darstellte. Seit 
dem Fall der Taliban hat sich die Hizb-e 
Islami in zwei Lager gespalten. Ein Flügel, 
unter Führung Hekmatyars, bekämpft die 
afghanische Regierung, während ein 
anderer sich dem Gang durch die 
Institutionen verschrieben hat.21 Najib 
Roshan sagte zu diesem Thema kürzlich in 
einem Interview mit Spiegel Online: 
 „ (...)die fundamentalistischen und 
islamistischen Kräfte bekommen in 
Afghanistan mit jedem Tag mehr Gewicht. 
Sie betreiben eine Politik durch die 
Institutionen, sie versuchen von der Basis 
an, alle staatlichen Organisationen zu 
unterwandern (...)“.22 
Auf der Rankliste der Pressefreiheit von 
der Organisation Reporter ohne Grenzen 
belegte Afghanistan im Jahr 2006 nur Platz 
130 von 168 Staaten.23 Allerdings liegt das 
Land damit immer noch vor anderen 
Staaten wie Ägypten, Pakistan oder Syrien. 

                                                 
19 Pressemitteilung von Tolo-TV vom 17.04.2007 
20 http://www.reporter-ohne-
grenzen.de/archiv/preise/archiv-preise-
single/article/77/rog-menschenrechtspreis-
verliehen.html  
21 Kulturkampf um afghanische Medien, TAZ, 
26.01.2007  
22 „Die Islamisten unterwandern die Medien“, 
Spiegel Online, 20. April 2007 
23 http://www.reporter-ohne-grenzen.de/rangliste-
2006.html  
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Es bleibt zu hoffen, dass Afghanistan 
seinen Vorsprung nicht verliert. Zwar 
sprechen derzeit immer mehr Beobachter 
von einem Kulturkampf, bei dem die 
Islamisten am längeren Hebel sitzen, doch 
gibt es auch ermutigende Zeichen. Die 
Islamisten agieren nicht mehr 
unbeobachtet, oder sogar unterstützt, von 
der so genannten internationalen 
Gemeinschaft. So spricht Tolo-TV auch 
vom öffentlichen Druck der zur schnellen 
Freilassung der Mitarbeiter geführt habe. 
Zudem ist es den religiös-konservativen 
Kräften bisher nicht gelungen, die 
kritischen Stimmen zum Schweigen zu 
bringen. Der Journalistenverband 

Afghanistans (National Journalists Union 
of Afghanistan) führte beispielsweise eine 
Demonstration gegen die Tolo-TV Aktion 
durch, und auch die 
Parlamentsabgeordnete Shukria Barakzai 
schloss sich der Kritik an.  
So könnte durch den Druck der Islamisten 
eine Koalition der Demokraten entstehen, 
die für ein freies Afghanistan eintreten.  
Neben den internen Akteuren, welche die 
Speespitze der Demokratie darstellen 
müssen, bedarf es also derzeit noch der 
externen Unterstützung der 
fortschrittlichen Kräfte im Lande, um den 
Demokratisierungsprozess weitertreiben zu 
können. 
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Social Protection oder Sozialsystem?  
 
 
Der folgende Text ist ein Versuch, der Politik in Afghanistan neue Perspektiven aufzuzeigen. 
Die Hautpaussage dieses theoretischen Artikels wird sein, dass für mehr Sicherheit ein 
erhöhtes Maß an Identifikation mit dem Staat und der Nation erforderlich ist. Dieses Ziel 
kann nur erreicht werden, wenn der Staat sich mehr auf das Feld Sozialpolitik einlässt, und 
auch vor einschneidenden Reformen nicht zurückschreckt. Der Text erhebt nicht den 
Anspruch, eine ausgearbeitete, empirische Analyse zu liefern, sondern soll in der Afghanistan-
Debatte lediglich einen anderen Schwerpunkt setzen, und einen Blick in eine mögliche 
Zukunft wagen. 
 
Von Behnam Said 
 
„Es ist die Hauptaufgabe von Nationen, nach innen zusammenzufassen, und das verlang 
Abgrenzung nach außen“, sagte Dieter Langewiesche in einem Spiegelinterview unlängst.24 
Er sieht in der Nation eine Idee, die alternativlos ist, was ihre Kompetenz in Sachen 
Handlungsfähigkeit und innerer Zusammenhalt angeht. 
Die Politologen Ulrich Beck und Edgar Grande beschreiben die Doppelfunktion der Nation 
im Bezug auf den Umgang mit Differenzen als „Auflösung von Unterschieden und die 
Vereinheitlichung von Normen“ nach innen und die Betonung von Unterschieden nach 
außen.25 
Sowohl Langewiesche als auch Beck und Grande warnen vor der zerstörerischen Macht des 
Nationalstaates, wenn er die Unterschiede nach außen zu sehr betont. Allerdings kann auch 
eine innere Betonung von Unterschieden, gerade im Bezug auf Minderheiten auftreten.  
Die Nation wird aber dennoch in der meisten Literatur als, zumindest momentan, 
alternativlos angesehen.  
Wie die Nation entsteht ist eine besonders interessante Frage. Während manche Ansätze 
eine gemeinsame Geschichte als Motor des Nation-Buliding vermuten, sagen Beck und 
Grand beispielsweise aus,  
dass eine nationale Identität kreiert werden müsse, „wobei eine konstruierte Identität  
nicht mit einer irrealen verwechselt werden darf.“26 
Was bedeuten diese Ansätze für Afghanistan? Im Zentrum der Überlegungen steht die 
These, dass in Afghanistan zwar ein Nationalgefühl existiert, dieses aber im Laufe der 
Kriegsjahre immer mehr vormodernen Formen des Zusammenhalts gewichen ist. Identität 
findet sich heute in Formen von Dörfern, Regionen, Familien und Stämmen wieder. Die 
Identifikation mit dem Staat hingegen scheint noch immer nicht erreicht zu sein.  
Es muss also, nach Beck und Grande, ein Nationalgefühl kreiert werden, welches den Staat 
als Vertreter und Identifikationskraft der Nation begreift. Der Grund für das Fehlen von 
einem solchen Gefühl muss in den Funktionen des Staates liegen, die dieser in westlichen 
Gesellschaften wahrnimmt, und welche in Afghanistan nicht ausreichend erfüllt werden.  

                                                 
24 „Die Nation schafft Freiheit“, in Spiegel Nr. 4/2007 
25 Beck/Grande, „Das kosmopolitische Europa – Gesellschaft und Politik in der Zweiten Moderne“, S. 27 
26 Beck/Grande, S: 18 
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Als wichtigste Ziele jeglichen politischen Handels werden stets Sicherheit und Wohlfahrt 
genannt. Das Thema „Sicherheit“ wird derzeit ausreichend, wenn auch äußerst 
diskussionswürdig, behandelt. Daher möchte ich mit diesem Artikel erreichen, dass der 
Blick sich mehr auf die anderen Gebiete staatlichen Handels zuwendet. 
Als in Europa die ersten territorial verfassten Nationalstaaten entstanden, wurde bald eines 
klar: Sie konnten sich nicht alleine, auf die, von Adam Smith geforderte, 
„Nachtwächterfunktion“ beschränken. Bald tauchten die ersten Systeme staatlich-
institutionalisierter Sozialsysteme auf. Über den Grund für das Entstehen der Sozialsysteme 
wird noch gestritten. Bis vor kurzem wurde die Einführung einer Sozialpolitik als Reaktion 
der Herrschenden auf die sich wandelnden Bedürfnisse des Staatsvolkes gedeutet bzw. als 
Reaktion auf die Modernisierung und die sich daraus ergebenden Lücken im sozialen 
Gefüge. Allerdings setzt sich wohl langsam ein anderes Bild durch, dass die frühe 
Sozialgesetzgebung als eine Art Mittel der Herrschaftsstabilisierung ansieht.27 
Wie dem auch sei, ist die Sozialpolitik das Mittel, um eine Identifikation mit dem Staat und 
somit der Nation zu ermöglichen. Nur wenn die Bürger auch etwas von ihrem Staat 
erhalten, werden sie sich für seinen Erhalt und Ausbau einsetzen. Eine ausgewogene 
Sozialgesetzgebung ermöglicht es zudem, den sozialen und auch politischen Frieden im 
Land herbeizuführen. Wenn die Ärmsten der Armen nicht mehr gezwungen sind, Drogen 
anzubauen oder sich als Talibanmilizionäre ein Einkommen zu sichern, wird sich dies 
positiv auf die Gesamtsituation im Land auswirken. Zugegeben erfordert die 
Drogenproblematik einen umfassenderen Maßnahmenkatalog, die hier gemachten 
Vorschläge sind daher als eine Erweiterung anzusehen.  
Wie auch in Europa des 19. Jahrhunderts, werden natürlich Alters- und 
Krankenversicherung zu einem Bruch mit althergebrachten Vorstellungen führen.28 Nicht 
mehr die Familie, sondern der Staat, wird nun zuständig für Altersvorsorge, 
Unfallversicherung etc. sein. Dies alles wird zu tief greifenden sozialen Veränderungen 
führen, die meines Erachtens aber vermittelbar sind, wenn sie dosiert und schrittweise 
erfolgen. Zudem kommt, dass durch die Kriegsjahre der Zerfall der traditionellen 
Strukturen bereits zum Teil stattgefunden hat, und es an familiären Auffangstrukturen für 
die Ärmsten der Armen oftmals fehlt.29 Der IMF ruft daher in seinem Poverty Reduction 
Paper vom Mai 2006 dazu auf „to extent protection to those who fall outside existing social 
networks.”30 
Sicher gibt es die Meinung, das wichtigste Ziel auf dem Feld der Sozialpolitik sei es, den 
sozialen Schutz, wie er von der internationalen Gemeinschaft angestrebt und im 
Afghanistan Compact aus dem Jahr 2006 festgehalten wurde31, umzusetzen. Dies ist in der 
Tat die erste Pflicht. Dennoch sollte in der Diskussion auf den Mangel an ausreichenden 
sozialen Sicherungssystemen hingewiesen werden. Dieser Punkt wird beinahe völlig 
unterschlagen. Das Programm der afghanischen Regierung und der internationalen 
Gemeinschaft zum sozialen Schutz (siehe Fußnote 8) zielt darauf ab, einen Nährboden für 
eine gesunde und modernere Gesellschaft zu schaffen. Die Umsetzung dieses Programms 
ist eine Grundlage für die hier geforderte Sozialpolitik weiter entwickelter Staaten. 
Dennoch muss bereits jetzt, denn das Programm zum sozialen Schutz soll bis Ende 2010 
umgesetzt sein, nach einer weitergehenden Agenda gesucht werden. 

                                                 
27 Kaufmann, S. 181 ff 
28 Kaufmann, S. 191 
29 „ Poverty Reduction Strategy Paper “, S. 52 
30 ebd., S. 52 
31 Der Punkt „social Protection“, der eine Richtlinie des Handelns der afghanischen Regierung und der 
internationalen Gemeinschaft darstellt, umfasst unter anderem diese Punkte: Armutsreduzierung, 
Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche und ehemalige Soldaten, Integration von Flüchtlingen, Reduzierung der 
chronisch-armen frauengeführten Haushalte um 20% bis Ende 2010. Vgl. Afghanistan Compact. 
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Der Fehler der bisherigen Modernisierer in Afghanistan war stets, Modernisierung mit 
Gewalt und Druck vorantreiben zu wollen, und sich damit in diametraler Linie zur 
althergebrachten Strukturen zu bringen.  
Eine gerechte Sozialpolitik erfordert zunächst zwei Dinge: Den Willen zur Umlagerung im 
Staatsbudget und eine Modernisierung der Wirtschaft. 
Der Staatshausalt hat derzeit viele Aufgaben zu bewältigen. Er muss sich vor allem um den 
Aufbau der Infrastruktur und Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen kümmern. Dennoch wäre 
eine Durchleuchtung der Staatsfinanzen, und vor allem der Hilfsgelderverwendung, 
angebracht, um zu kontrollieren, welche sozialstaatlichen Aufgaben eventuell realisiert 
werden könnten. Die Modernisierung der Wirtschaft ist der zweite zentrale Punkt. Mehr 
Menschen brauchen ein absehbares Einkommen, das Unabhängig von Dürreperioden, 
Fluten oder Schädlingsbefall ist. Es darf nicht Ziel der Diskussionen sein, den Anbau von 
Schlafmohn und Cannabis durch andere Pflanzen zu ersetzen. Natürlich muss das Teil eines 
Alternativplanes sein. Aber ein wichtiger Punkt wird häufig übersehen. Afghanistan darf 
sich nicht damit zufrieden geben der ewige Agrarstaat zu bleiben. Dafür sind die Erträge zu 
mager, und die Gewinne zu niedrig. Es muss in Industrieanlagen investiert werden, die 
vielen Menschen Arbeit und Einkommen geben. 
Das Projekt „Förderung der Klein- und Mittelindustrie“ der GTZ ist ein positives Beispiel.32 
Es sollten weitere folgen.  
Würde sich die afghanische Politik, und natürlich die, in sie verstrickte, westliche 
Außenpolitik, an diesen Punkten orientieren, wäre ein Frieden ein realistischeres Ziel, als es 
dies bisher ist. 
Wir brauchen einen starken Staat – aber einen sozialen! Die traditionellen Strukturen im 
Lande müssen umgebildet werden. Dies kann aber nur mit dem Willen der Bevölkerung 
passieren, und nicht gegen diesen. Um die Akzeptanz des afghanischen Volkes für tief 
greifende sozi-ökonomische Reformen zu erlangen, ist es unumgänglich, das Sozialbudget 
zu erhöhen. Nur wenn die Leute in den Genuss fühlbarer, also finanzieller oder 
struktureller, Vorteile kommen, werden sie bereit sein, den Aufbauprozess weiter zu 
unterstützen. Sozialpolitik sollte nicht länger das ungeliebte Kind, und ein fernes Ziel, der 
afghanischen Politik bleiben. Sozialpolitik muss verstärkt in den Mittelpunkt gestellt 
werden, um eine Identifikation mit Staat und Nation herzustellen, und somit ein höheres 
Maß an Sicherheit zu erreichen. 
Das die hier geforderte Policy-Änderung auch in Afghanistan selbst Unterstützer hat, zeigt 
folgender Ausschnitt aus einem Brief eines Freundes an der Universität Herat: „Was ich 
über das Sozialsystem in Afghanistan denke: Wir brauchen freie Krankenversicherungen 
und ein gutes Rentensystem. Zwar gibt es nun wieder ein Rentensystem, aber die Rente 
eines Jahres entspricht dem früheren Einkommen aus einem Monat. Andere Sozialsysteme 
wie Arbeitslosengeld und Gesundheitsvorsorge existieren in Afghanistan nicht. Wir 
brauchen eine soziale Marktwirtschaft.“ 
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32 http://www.gtz.de/de/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/17424.htm 
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Rechtliche Aspekte des Afghanistaneinsatzes der internationalen 
Gemeinschaft  
 
 
Der vorliegende Text stellt eine Seminararbeit von Moonir Hazizi (Uni Hamburg), im Fach 
Rechtswissenschaft, dar. Die Arbeit geht der Frage der Rechtmäßigkeit des Einsatzes der 
internationalen Gemeinschaft in Afghanistan nach. Hierzu werden sowohl 
rechtswissenschaftlich-theoretische Fragen, etwa nach Zuständigkeit der UNO und 
Souveränität der Staaten, als auch konkrete Probleme in der Praxis der Befriedung 
Afghanistans behandelt. Moonir Hazizi analysiert zunächst die vorgegebenen Themen, und 
entwickelt anschließend eigene Lösungsansätze, die für den Erfolg des Einsatzes in 
Afghanistan zu denken geben sollten.  
 

Autor: Moonir Hazizi 

 

A. Einführung 

„Dem Storch gegenüber haben Frösche eine beschränkte   

 Souveränität“ 
(David Frost, amerikanischer Schriftsteller und britischer Fernsehjournalist) 

 

Mit den Parlaments- und Provinzwahlen vom 18.09.2005 und der Konstituierung des 

Parlaments am 19.12.2005 ist der Petersberg-Prozess abgeschlossen worden33. 

Auf der internationalen Afghanistan-Konferenz in London am 31.01 und 01.02.2006 wurde 

mit dem „Afghanistan Compact“34 eine neue Phase der Zusammenarbeit begonnen, in deren 

Mittelpunkt die vollkommene Übernahme der Verantwortung durch die nun demokratisch 

legitimierte afghanische Regierung steht. 

Hierin stimmen die afghanische Regierung und die internationale Gemeinschaft überein, 

dass es auch nach der Vollendung des Petersberg-Prozesses von zentraler Bedeutung ist, 

das internationale zivile und militärische Engagement in Afghanistan weiterhin aufrecht zu 

erhalten, um die politischen und wirtschaftlichen Fortschritte in und für Afghanistan zu 

stützen.      

                                                 
33Rubin,CSR-Reports.S.1;Middlebrook/Miller,FPIF,S.2ff.;Süddeutsche Zeitung, „Wahlen in  
  Afghanistan: Erstmals dürfen die Menschen am  Hindukusch frei ihr Oberhaupt  
  bestimmen“, Ausgabe v.9/10.10.2004,S.9. 
34 UN-Resol. 1623,1563,1510,1444,1413,1386,1373,1368. 
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Der „Afghanistan Compact“ gibt als politisch – nicht rechtlich- bindender Pakt zwischen 

internationaler Gemeinschaft und afghanischer Regierung den Rahmen für dieses weitere 

Engagement vor, um die eingeleiteten Transformationsprozesse zu Ende zu bringen. 

B. Festlegung der zentralen Fragestellungen 

Ansatzpunkt für eine ausführliche Untersuchung des Engagements der internationalen 

Gemeinschaft in Afghanistan soll ihre völkerrechtliche Grundlage und die Praxis im Land 

sein. 

Zwar obliegt dem Sicherheitsrat nach Art. 24 UN-Charta die Wahrung des Weltfriedens 

und er kann zu diesem Zweck eine Vielzahl von Maßnahmen insbesondere nach Kapitel 

VII der UN-Charta beschließen.  

Nicht ohne Zweifel ist allerdings, ob die Charta den Sicherheitsrat auch zur Anordnung von 

Staatsaufbaumaßnahmen in der jetzt verbreiteten Dimension ermächtigt. 

Reibungspunkte mit dem, von der Charta betonten, Gebot der Nichteinmischung in 

innerstaatliche Angelegenheiten35 seitens der UN, oder seitens der Mitglieder36, scheinen 

nicht ausgeschlossen. 

In diesem Zusammenhang fällt auch die allgemeine Frage nach den Zielen des 

internationalen Engagements: Handelt es sich um „Nation Building“, und was soll eventuell 

hierdurch erreicht werden? 

Die UN verfolgten bisher das Ziel einer langfristigen Befriedigung des Gebietes durch 

Schaffung stabiler demokratischer Strukturen. 

Woher aber nimmt die internationale Gemeinschaft die Autorität, über die Staatsform und 

die Art und Weise des Verwaltungsaufbaus zu bestimmen? 

C. Arbeitsdefinitionen 

Internationale Friedensbemühungen existieren in vielfacher Form, und genießen 

üblicherweise große Aufmerksamkeit, sowohl in der Wissenschaft als auch in der breiten 

Öffentlichkeit. Begriffe werden nicht immer einheitlich verwendet. Zur Vermeidung von 

Unklarheiten sollen daher zu Beginn dieser Arbeit einige verwendete Begriffe kurz erläutert 

werden. 

I. Nation Building 

Wird im Zusammenhang mit der UN von Nation Building gesprochen, ist üblicherweise 

von Anstrengungen zur Förderung stabiler innerstaatlicher Strukturen die Rede37. 

                                                 
35 gem.Art.2Nr.7 UN-Charta. 
36 gem. Art.2Nr.1/4 UN-Charta;“Friendly Relations Declaration“ der 
  Generalversammlung der UN,Sartorius II,Nr.4.   
37 Strohmeyer,AJIL 95(2001),S.47;Hillen,S.179;Riegler,Nation Building,S.15f. 
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Die Einsätze zielen aber nicht nur auf den Aufbau staatlicher Institutionen, sondern 

vielmehr auf die Schaffung langfristiger Stabilität, der Aufbau einer funktionierenden 

Wirtschaft und Verwaltung sowie demokratischer Strukturen. Somit umfassen die 

Missionen die Aufgabe, 

innergesellschaftliche Entwicklungen hin zur Nation anzustoßen, und bleiben nicht auf der 

Ebene des ausschließlichen „state building“ bzw. „institution building“ stehen. Dieses breite 

Bedeutungsspektrum kann durch den englischen Begriff gut ausgefüllt werden. 

II. Internationale Gemeinschaft 

Dieser Begriff taucht bereits seit mehreren Jahrzehnten in völkerrechtlichen Verträgen auf. 

Bekanntestes Beispiel dürfte Art. 53S.2 WVRK sein. 

Betrachtet man Abkommen und Urteile des IGH, wird deutlich, dass dort von einer 

Gemeinschaft von Staaten ausgegangen wird38.  

In anderen Quellen werden dagegen internationale Regierungs-Organisationen 

hinzugerechnet39. 

Dieses umfassende Verständnis der internationalen Gemeinschaft erklärt sich daraus, dass 

insbesondere internationale Regierungs-Organisationen zunehmend Selbständigkeit 

gegenüber ihren Mitgliedern erlangen. Sie treten Staaten gegenüber als gleichberechtigte 

Partner auf40. Damit füllen sie eine eigene Rolle auf dem internationalen Parkett aus. 

In diesem Sinne wird der Begriff auch in dieser Arbeit verwendet. 

Auf eine scharfe Trennung zwischen der UN und der internationalen Gemeinschaft kann 

verzichtet werden. Als einzige echte Weltorganisation können die UN daher durchaus als 

Verkörperung der internationalen Gemeinschaft angesehen werden.   

III. Souveränität 

Die Realität zeigt, dass moderne Staaten mit oder ohne ihren Willen in ein System von 

Rechts- und Verhaltensregeln eingebunden sind. 

Sie werden durch ökonomische Notwendigkeiten infolge der Globalisierung der Wirtschaft 

und infolge der Menschenrechtsgarantie dazu gezwungen, sich einem Mindestmaß an 

Regeln zu unterwerfen41.  

Staatliche Souveränität i.S. des Art.2Nr.1 UN-Charta ist daher selbst im Bereich der 

„domestic jurisdiction“ nicht mehr absolut, sondern konkret in der Einbettung des Staates in 

                                                 
38 ausdrücklich in Art.53S.2 WVRK „internationale Staatengemeinschaft“. 
39 z.B. GV-Resol. A/Res/47/169 v.22.12.1992 bezüglich dem Wiederaufbau Nicaraguas. 
40 Bernhardt/Mosler:International Legal Community,in:EPIL Band II,S.1253. 
41 Chayes/Chayes,S.27;Tomuschat,AVR 33(1995),S.7;Paulus,S.98ff.;Stein/ 
   von Butlar,Rn. 526-533.  
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ein nicht zu leugnendes internationales System – eben die internationale Gemeinschaft - zu 

verstehen42.    

Als „fundamental principle [..],on which the whole of international law rests“43 scheint  

Souveränität inzwischen deutlich relativiert. 

Im übrigen können die Mitgliedsstaaten auf ihre souveräne Gleichheit weitgehend 

verzichten. Diese Verzichtsmöglichkeit liegt auch der Charta selbst zugrunde und kann 

deshalb durch Art.2 Zif.1 UN-Charta ausgeschlossen worden sein44.   

D. Die Aufklärung des Sachverhalts als unverzichtbare Bedingung  

Eine Zusammenfassung des Sachverhalts ist für die Beantwortung der oben gestellten 

Rechtsfragen unverzichtbar, so dass eine summarische Darstellung derjenigen Tatsachen 

und Vorgänge angebracht scheint, die zur Entscheidung und dem Verlauf des 

internationalen Engagements beigetragen haben. 

 

I. Rückblick auf die bisherige Entwicklung  

Unmittelbar nach den Terroranschlägen vom 11.Septemer 2001 wurden mit Zustimmung 

der UN und der NATO Vorbereitungen für den Sturz des Taliban-Regimes, die der 

Terrororgnisation Al-Qaida Unterschlupf gewährten, getroffen. Die Armeen der USA und 

Großbritanniens (im Rahmen von OEF) und die Truppen der Nord-Allianz, in der die 

Gegner der Taliban kooperierten, stürzten das Taliban-Regime in Dezember 2001.  

Parallel zum militärischen Vorgehen der Amerikaner bemühten sich die UN um die 

politische Gestaltung des künftigen Afghanistans. 

Unter ihrer Schirmherrschaft wurde die Petersberger-Konferenz bei Bonn einberufen, in der 

Vertreter der unterschiedlichen afghanischen Volksgruppen Regelungen für die 

Übergangszeit bis zur Errichtung dauerhafter staatlicher Institutionen verabschiedeten45.   

Zentrale Elemente waren die Bildung einer einstweiligen Regierung und der Beschluss zur 

Einberufung einer Loya Jirga (Große Ratsversammlung) zur Einsetzung einer Regierung, 

die das Land bis zur Abhaltung von demokratischen Wahlen führen sollte. 

Gleichzeitig wurde der Wunsch nach einer internationalen Truppe zur Unterstützung 

afghanischer Sicherheitskräfte geäußert, sowie festgelegt, dass die UN die Umsetzung der 

                                                 
42 näheres zu Souveränität/ Interventions- -und Gewaltverbot siehe: 
    Biehler,Int.Law,S.1ff.;Herdegen,VR,S.201;Bleckmann,Das 
    Souveränitätsprinzip im Völkerrecht,ArchVR 23,1985,S.450ff.;Dennert,Ursprung  
    und Begriff der S.,1964;Krüger,Zur Problematik der Souveränität,DGVR1,1957,S.1ff.. 
43 IGH v.26.06.86;ICJ Reports 1986,133,Par.263. 
44 Simma,UN-Charta,Art.2 Zif.1,Rn.4. 
45 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the  
    Re-establishment of Permanent Government Institutions v. 5.12.2001. 
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Beschlüsse überwachen, die Übergangsregierung unterstützen und 

Menschenrechtsverletzungen nachgehen sollte. 

Am 22.12.2001 nahm die Interimsregierung unter dem Paschtunen Hamid Karzai die 

Amtsgeschäfte auf. Der Sicherheitsrat autorisierte ebenfalls umgehend die UN-

Mitgliedsstaaten zur Entsendung der ISAF46.           

Wenig später richtete er UNAMA ein, um sämtliche Aktivitäten der UN in Afghanistan 

unter einem Dach zu bündeln47. 

Obwohl vom Department of Peacekeeping Operations der UN koordiniert, handelt es sich 

bei der UNAMA nicht um eine Friedensoperation im herkömmlichen Sinne, sondern um 

eine politische Mission. 

Diese dient nicht der Verwaltung Afghanistans, sondern soll den afghanischen 

Regierungsinstitutionen lediglich unterstützend beiseite stehen, was sowohl politische 

Fragen wie auch den Wiederaufbau des Landes anbelangt48. Seit März 2003 hat die NATO 

Oberbefehl über die  

ISAF. Neben 16.000 US-Soldaten, vor allem im Rahmen der Operation Enduring Freedom 

(OEF) operierend, sind derzeit rund 9.000 weitere Soldaten im Rahmen des ISAF- Mandats 

tätig. 

UNAMA ist inzwischen seit November 2003 dazu übergegangen, Afghanistan bezüglich 

ihrer Aufgaben in fünf Regionen einzuteilen49, in der jeweils Regionale Wiederaufbauteams 

(PRTs) in Anlehnung an das ursprünglich von den USA entwickelte Konzept sowohl 

militärisch als auch zivil tätig sind. Auf der internationalen Afghanistan-Konferenz in 

London am 31.01 und 01.02.2006 wurde mit dem „Afghanistan Compact“ erneut die 

Legitimation für dieses Engagement eingeholt50.    

II. Der Verlauf der amerikanischen Militäroperation  OEF  

Der Verlauf der Militäroperation der USA stellt sich als klassische Form des Krieges dar. 

Die USA setzten zunächst ein Ultimatum zur Auslieferung mutmaßlicher Terroristen. Als 

dieses ergebnislos verstrich, wurde mit massiven Militärschlägen versucht, die Auslieferung 

zu erzwingen und militärisch die Taliban-Regierung abzusetzen bzw. eine neue Regierung 

einzusetzen. 

                                                 
46 ISAF,UN-Resol. 1386(2001). 
47 UN-Resol.1401(2002). 
48 Zum Mandat und Strukturen von UNAMA vgl. Report of the UN-Secretary-General 
    on the situation in Afghanistan and it´s implications for international peace and  
    security v. 18.03.2002,UN-Doc/S/2002/278,Par.94ff..  
49 Norden:deutsche Führung;Westen:italien.Führung;Süden:britische Führung; 
    Kabul :franz.Führung;Osten:bis auf weiteres US-Streitkräfte im Rahmen  
    von OEF; siehe näher bei Rubin,S.54ff.. 
50 UN-Resol.1510,1563,1623.  
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Zwar sprach G.W.Bush von „Krieg gegen Terror“, so dass kein Staat als Kriegsgegner 

genannt wurde. 

Die Gesamtschau zeigt jedoch, dass jedenfalls Afghanistan Adressat dieses Krieges war 

unter Berufung auf das naturgegebene Selbstverteidigungsrecht gem. Art.51UN-Charta51. 

Insofern kann von einer formalen Kriegserklärung gegenüber Afghanistan in Form eines 

Ultimatums ausgegangen werden. 

Die weiteren Instrument der Kriegsführung insbesondere die Vermögensblockierung als 

Wirtschaftskriegsführung, sowie die Anwendung der Militärgerichtsbarkeit sprechen 

eindeutig für eine Kriegsführung. 

Jede andere Diskussion bezüglich Kriegsgegner oder die Möglichkeit der präventiven 

Selbstverteidigung würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

III. Anzahl der „Regierungen“ in Afghanistan 

In Wirklichkeit existieren in Afghanistan derzeit drei bis fünf Mächte52, das UN-Büro und 

die US-Botschaft in Kabul, die internationalen NGOs, die die meisten internationalen 

Hilfen verwalten, die  

Karzai–Regierung und nun das neu gewählte Parlament, ein Sammelbecken 

unterschiedlicher Ansichten, Interessen und Ideologien. 

IV.  Sonderproblem: „failed State“ als Völkerrechtssubjekt 

Afghanistan wird bis 2001 auch als „failed State“ 53 bezeichnet. Selbst wenn dies der Fall 

sein sollte, so bleibt fraglich, ob Afghanistan als failed State überhaupt noch als Staat 

bezeichnet werden kann, da das Element der Hoheitsgewalt auf Dauer weggefallen sein 

könnte. 

Ohne Einwirkung von außen fällt die Hoheitsgewalt aus rein innerstaatlichen Gründen weg, 

so dass es  z.B. keine erkennbare Regierung mehr gibt. Das von der Völkerrechtsordnung 

unerwünschte Ergebnis wäre dann allerdings, dass das Territorium des failed State von 

jedem beliebigen Staat annektiert werden könnte, da ja das Gewalt–und Interventionsverbot 

nur zugunsten von Staaten wirkt. Deshalb wird vorgeschlagen, dass beim Vorliegen eines 

failed State die Staatlichkeit fingiert werden müsse, um das Selbstbestimmungsrecht des 

betroffenen Volkes zu sichern54. 

                                                 
51 als Ausnahme zu Art.2Nr.1/3/4 UN-Charta. 
52 Kievelitz,S.13. 
53 zu dieser Problematik vgl.näher: Thürer/Herdegen/Hohloch, Der Wegfall  
    effektiver Staatsgewalt:“The failed  State“,BerDGVR 1995; Bartl,Die humanitäre 
    Internvention durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im 
  „Failed State“,Frankfurt 1999. 
54 Ipsen,VR,S.1125f. 
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Denn wird der failed State annektiert, dann wird sein Volk nicht selbst-, sondern 

fremdbestimmt.  

Allerdings kommt man auch über das Kontinuitätsprinzip zu dem Ergebnis, dass der failed 

State noch einen Staat im Sinne des Völkerrechts darstellt. Denn auch im failed State gibt es 

trotz anarchischer Zustände noch Gruppierungen, die um die Hoheitsgewalt kämpfen. 

Wenn der failed State noch einen Staat im Sinne des Völkerrechts darstellt, dann müssen 

ihm auch alle Rechte, wie das Interventionsverbot, eines Staates zustehen. 

Sollte daher selbst davon ausgegangen werden, dass es sich im Fall Afghanistans um ein 

failed State handelt, so wirken trotzdem die Schutzmechanismen des Völkerrechts weiter, 

wie etwa auch das Souveränitätsprinzip.     

V. NATO als Verteidigungsbündnis 

Afghanistan ist zum ersten Einsatzplatz der NATO außerhalb ihres Bündnisgebietes 

geworden. Die NATO ist aber ein Verteidigungsbündnis. Zu klären ist daher, ob sie zu 

solchen Maßnahmen nach ihren Gründungsverträgen überhaupt befugt ist. 

Die Definitionen in Art.5/6 des Nordatlantikvertrages lassen eine Beschränkung des 

Aktionsgebiet auf Europa und Amerika erkennen. 

 

Der klassische Rahmen kollektiver Selbstverteidigung wird hiermit somit verlassen55. 

Damit könnte die Mission den Aufgabenbereich der NATO überschreiten, so dass sie 

völkerrechtlich unzulässig ist. 

Jedoch ist die gemeinsame Verteidigung gem. der 4. Erwägung der Präambel nicht nur die 

einzige Aufgabe der NATO. Es geht ebenfalls um die Erhaltung des Friedens und der 

Sicherheit. Auch deswegen wurde dieser Pakt vereinbart. Man müsste daher im Rahmen 

einer dynamischen durch die Vertragspartei einstimmig vorgenommenen authentischen 

Vertragsauslegung gem. Art.31 der WVK den Begriff des Angriffs soweit ausdehnen, dass 

jede Friedensbedrohung darunter fällt. 

Des Weiteren kann man auch die implied-powers Lehre heranziehen, wonach bestimmte 

satzungsmäßig nicht vorgesehe Zuständigkeiten gleichwohl als eingeräumt anzusehen sind, 

wenn sonst ausdrücklich gegebene Befugnisse nicht sinnvoll ausgeübt werden können. 

Insofern kann man Friedenssicherung durch Aktionen als Voraussetzung oder Vorstufe zur 

Verteidigung ansehen und als implied power einstufen56. 

Der Nordatlantikvertrag enthielte dann eine Grundlage für die Intervention der NATO in 

Afghanistan. 
                                                 
55 Kreß, AVR 1997,217. 
56 Ipsen,VR,S.1125f;Nolte,ZaöRV 1994,S.109ff.;Herdegen,S.327. 
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Eine konkludente Vertragsänderung des NATO–Vertrages scheint überzeugender, so dass 

der NATO neben der weiterhin bestehenden Hauptaufgabe, die Sicherheit der NATO-

Staaten zu garantieren, eine neue Zuständigkeit zukommt, nämlich Aktionen zur Wahrung 

der internationalen Sicherheit und des internationalen Friedens durchzuführen. 

Im Ergebnis kann man durchaus eine Legitimation der NATO–Staaten herleiten, 

insbesondere wenn der Segen des UN-Sicherheitsrates vorliegt. 

E. Wird in Afghanistan tatsächlich „Nation Building “ betrieben?        

Es erscheint sinnvoll, zu prüfen, ob und vor allem wie die internationale Gemeinschaft in 

Afghanistan engagiert ist, bevor dann die völkerrechtlichen Aspekte dieses Engagements 

näher untersucht werden können. 

Dazu werden im folgenden die einzelnen gesellschaftlichen Eingriffe einzeln erläutert. 

Erst danach kann festgestellt werden, ob es sich um „Nation Building“ handelt. 

I. Wahlen57 

Zum Bereich Stärkung politischer Institutionen zählte insbesondere die mit hoher Priorität 

verfolgte Unterstützung für die Abhaltung von freien und demokratischen Wahlen in 

Afghanistan sowie von zivilgesellschaftlichen Projekten zur Information der Bevölkerung 

über Bedeutung und Verfahren  

 

der ersten freien Wahlen. Die hohe Wahlbeteiligung von fast 80% (davon ca. 40% Frauen) 

belegt, dass die afghanische Bevölkerung ein hohes Interesse daran hat, die eigene 

politische Zukunft aktiv mit zu gestalten.   

Der Aufbau regionaler Medienzentren durch die internationale Gemeinschaft und vor allem 

der Bundesrepublik, an denen Hörfunk- und Fernsehjournalisten, aber auch Techniker 

teilnehmen, schreitet schnell voran. Inzwischen senden 4 TV-Sender landesweit  rund um 

die Uhr.                                                                                                  

II. Infrastruktur/Wirtschaft/Arbeit 58  

Infolge von 23 Jahren Bürgerkrieg liegt die Infrastruktur Afghanistans größtenteils am 

Boden. Allerdings ist eine rasch zunehmende wirtschaftliche Tätigkeit, auch in den 

Provinzen zu beobachten. Zeichen des zunehmenden Vertrauens in den Aufbauprozess ist 

die große Zahl zurückkehrender Flüchtlinge (ca. 3 Mio. nach Angaben des UNHCR). 

Die Sanierung der Trinkwasserversorgung und der Stromversorgung läuft sehr rapide.  

                                                 
57 zu den einzelnen Bereichen vergleiche ausführlich:Rubin,S.3ff..  
58 vgl. US Report, Afghanistan Reconstruction, S.55,Auswärtiges-Amt vom 05.01/13.02.06. 
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Im Rahmen der Straßensanierung wurden durch arbeitsintensive und 

beschäftigungswirksame Baumaßnahmen rund 3200 Straßenkilometer rehabilitiert. 

Der Aufbau von Wirtschaftsstrukturen durch Qualifizierungsmaßnahmen für Fach- und 

Führungskräfte in den Bereichen Wirtschaftsverwaltung, Unternehmen und Banken wird 

begleitet. Ziel der Aus- und Weiterbildung ist die Unterstützung der behördlichen 

Verwaltung bei Reorganisation bzw. Neuaufbau. Ergänzend dazu soll der Aufbau eines 

modernen und funktionierenden Finanzsystems begleitet werden. Eine investitions- und 

unternehmensfreundliche Wirtschaftsverfassung und die Sicherstellung effektiver 

Förderung von Investition und Handel sind festgelegt. 

III. Bildung 
Ohne eine deutliche Anhebung der allgemeinen Bildung würde das Ziel der Schaffung einer 

menschenrechtsverbundenen, demokratischen Zivilgesellschaft nicht erreicht werden. Mehr 

als 100 Schulen wurden bisher instandgesetzt und/oder mit Schulmaterialien und Möbel 

beliefert, und damit der Schulunterricht für über 100.000 Schülerinnen und Schüler 

ermöglicht. Mit substanziellen Beiträgen wurde darüber hinaus die Arbeit von UNICEF zur 

Schulbildung von Mädchen unterstützt. Das Interesse ist derart groß, dass die Schüler zu 

jeweils drei Zeiten wegen Raummangels unterrichtet werden. Nach fast 5 Jahren kann 

Afghanistan ein flächendeckend funktionierendes Schulsystem vorweisen. Dieser Erfolg 

wurde nur durch die konzentrierte Anstrengung von UNAMA,  

sonstigen Organisationen des UN-Systems(v.a. UNICEF und Word Food Programme) 

sowie vielen weiteren staatlichen und privaten Hilfsorganisationen möglich gemacht. 

IV. Gesundheit                                                                                                

Im Rahmen der entwicklungsorientierten Nothilfe wurden in über 50 

Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern Instandsetzungsarbeiten und/oder 

Trainingsmaßnahmen durchgeführt, sowie medizinische Ausrüstung und Medikamente 

geliefert. Der Aufbau weiterer Krankenhäuser durch Hilfen aus der EU ist in Planung. 

Medizinisches Personal (Hebammen etc.) wird laufend ausgebildet.                                                                                                     

V. Menschenrechte, insbesondere Frauenrechte                                  

Eine deutliche Verbesserung der Menschenrechtslage, und hier insbesondere der Situation 

der Frauen und Mädchen, ist ein besonderes Anliegen der internationalen Gemeinschaft. Sie 

wird als Querschnittsaufgabe in verschiedensten Bereichen mit Millionenbeträgen 

angegangen .So wurden z.B. durch gleichzeitige Menschenrechts- und Polizeiworkshops, 
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die in Bamyan, Mazar-i-Sharif, Kandahar, Herat und Gardez stattgefunden haben und ab 

2004 in weiteren Provinzen fortgesetzt wurden, über 400 gesellschaftlichen 

Entscheidungsträgern allgemeine Grundlagen rechtsstaatlichen Denkens und Handelns 

vermittelt. Zudem wurden Rechtsanwältinnen zur Verteidigung inhaftierter afghanischer 

Frauen unterstützt. Weitere Schwerpunkte zur Förderung der Rechte der Frau ist die 

Wiederaufnahme der universitären Ausbildung von Frauen und der Aufbau von 

provisorischen Wohnheims für Studentinnen.                              

VI. Opium                                                                                                  

a) Die Problematik/Wichtigster afghanischer Wirtschaftszweig  

Seit 1979 sind Drogen und Krieg in Afghanistan untrennbar59. Die Bauern bestreiten damit 

ihre Existenz, die Schmuggler werden reich und die Süchtigen auf den europäischen und 

amerikanischen Märkten betäuben damit ihren Schmerz. Der derzeitige Exporterlös 

Afghanistans durch Opium liegt bei 2,8 Mrd. US-Dollar. Das mit legalen Aktivitäten 

erzielte Bruttoinlandprodukt stellte sich im Vergleich damit auf 4,6 Mrd. $. Damit ist das 

Drogengeschäft längst zum wichtigsten wirtschaftlichen Wachstumsmotor geworden, wie 

Antonio Maria Costa, der Direktor des Wiener UNO-Büros, sagt. Die Drogenproduktion, 

die von den Taliban vor der US Invasion auf ein Minimum eingeschränkt war, macht also 

ebenfalls laut IWF fast 2/3 des afghanischen BSP und deckt 90% der weltweiten illegalen 

Nachfrage nach Opium.                    

b) Die gegenwärtige Strategie und die britische Herangehensweise       

De facto überlässt die internationale Gemeinschaft die Kontrolle über die Opium -

Produktion der afghanischen Regierung, die weder die Mittel noch das Interesse hat, den 

lukrativen Handel zum Erliegen zu bringen, an denen auch Regierungsmitglieder verdienen. 

Die Tatsache, dass ein Opium-Bauer im Jahr rund 400060 US-Dollar pro Hektar verdient 

und im Gegensatz dazu ein einfacher Bauer mit 450 US-Dollar zurecht kommen muss, 

macht den Anbau lukrativ. Sowohl die Bundesrepublik als auch die internationale 

                                                 
59 ausführl.:Report of the Secretary –General on the situation in Afghanistan and  
    its implications for international peace and security v.12.8.2004,UN-Doc. 
    S/2004/634,Par.17ff.;Chouvy, “ Afghanistan’s Opium Production in 
    Perspective”,S.22ff. 
 
60 United Nations Office on Drugs and Crime,02/2006,S.9;vgl ebenfalls Central Asia- 
    Caucasus Institute/Silk Road Studies Programm,Februar 2006.  
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Gemeinschaft beteiligen sich nicht direkt an Drogenbekämpfung, sondern leisten nur 

„logistische Hilfe“ für die nationalen und britischen Truppen61, die hauptsächlich dafür 

nach der Aufgabenverteilung zuständig sind. Karzai ist zwischen „Scylla und Charybdis“ 

gefangen: einerseits ist er dem starken internationalen Druck ausgesetzt, die 

Drogenökonomie massiv zu bekämpfen. Andererseits riskiert eine tatsächliche Umsetzung 

dieses Anspruchs ohne wirtschaftliche Alternativen für die bäuerliche Bevölkerung eine 

massive Konflikteskalation zwischen den regionalen Kräften. Tatsächlich funktioniert die 

gesamte ISAF und darüber hinaus zu weiten Teilen auch die amerikanische OEF in erster 

Linie nach dem Prinzip „Leben und Leben lassen“. Die Drogenbauern und Drogenhändler 

lässt man ebenso in Ruhe, wie einige lokale Warlords, die immer noch Macht und Waffen 

besitzen. Laut Schätzungen des Wiener UNO-Büros für Drogen- und Kriminalitätsfragen ist 

die Schlafmohn-Anbaufläche in Afghanistan im letzten Jahr von 80 000 auf 131 000 ha 

ausgeweitet worden. Wegen Trockenheit, Kälte, Krankheits- und Schädlingsbefall stieg die 

Rohopiumproduktion gleichzeitig aber nur von 3600 auf 4200 Tonnen. Gleichzeitig wurde 

ein scharfer Preiszerfall beobachtet. Der Durchschnittspreis für 1 kg Frischopium hat sich 

zwischen 2003 und 2004 von 283 US-$ auf nur noch 92 $ zurückgebildet. Badachschan62 

ist, neben der Provinz Helmand im Süden, das zur Zeit größte Mohnanbaugebiet der Welt. 

Unter NATO-Protektorat wird also fast  90 % des Heroins, das auf den Weltmarkt gelangt, 

produziert.                       Oberste Priorität hat für die ISAF der Kampf gegen die sich 

reorganisierten bewaffneten Einheiten der Taliban. Ein Beispiel für diese zurückhaltende 

Politik ist die Duldung von Hekmatyar, einem der führenden Warlords der früheren 

Nordallianz. Er wird von den USA zwar als Terrorist und Drogenbaron bezeichnet. Mehrere 

enge Mitarbeiter Hekmatyars sind jedoch im Kabinett von Karzai vertreten.                  

Vereinzelt wird inzwischen durch britische und amerikanische Einheiten über 

„Nachtaktionen“ chemische Erntevernichtung betrieben. Die EU trainiert derzeit Grenz- 

und Zollbeamte, um Drogen und Händler besser identifizieren zu können und rüstet sie mit 

den entsprechenden Mitteln aus. Die Gefahr, erneut in die Hände der Drogenmafia zu 

gelangen, scheint aber groß.                                  

c) Die Folgen im Land                                                                                                      

Die entstehende Armut und die Vernichtung der Lebensgrundlage würde Bauern wieder in 

die Hände von Drogenbaronen führen, um finanzielle Hilfe zu erlangen. Der wirtschaftliche 
                                                 
61 vgl. Bericht der Bundesregierung v.22.4.05.Deutscher Beitrag zur Drog.Bekämpf. 
    in Afgh./Auswärtges Amt vom 05.01.06. 
62 United Nations Office on Drugs and Crime,02/2006,S.18ff. 



 36 

Aufschwung wäre ernsthaft gefährdet. Weiterhin würden wohl die Warlords, z.T. in der 

Regierung sitzend, Schwierigkeiten bereiten. Ob Karzai das lukrative Gewerbe aus dem 

Einflussbereich der Warlords und des internationalen Drogenhandels herauslösen kann, 

ohne dabei die mit Abstand wichtigste bäuerliche Einkommensquelle zu vernichten, scheint 

fraglich.  

Sollte es jedoch zu den von den Briten und Amerikanern vorbereiteten (und probeweise 

bereits durchgeführten) Erntevernichtungsaktionen kommen, sind nicht nur weitere 

Einkommensausfälle, sondern auch Schäden an den übrigen Ernten und der 

Volksgesundheit die Folge. Aus Sorge um die wirtschaftliche und politische Stabilität 

sollen sich laut Senlis Council bereits auch Präsident Karzai und die neue afghanische 

Regierung gegen die geplanten Vernichtungsaktionen ausgesprochen haben.       

d) Legalisierung als Alternative zu der aufgezwungenen britischen Lösung  

Ein Forschungsinstitut für Drogenpolitik verkündete eine  Machbarkeitsstudie für den 

legalen Mohnanbau in Afghanistan unter einem Lizenzsystem. Dies kann eine 

durchführbare Lösung für das afghanische Drogenproblem sein. „Eine Lizenz für die 

Opiumproduktion, um Morphium zu gewinnen, würde Afghanistan eine Alternative für die 

von den USA befürwortete Erntevernichtungsmethode geben. Im Moment braucht die 

afghanische Volkwirtschaft Opium zum überleben. Die Lösung würde es Bauern weiterhin 

erlauben, Opium anzubauen, allerdings für den legalen Market, anstatt für die illegale 

Heroinproduktion“63.  

Die enorme Opiumproduktion des Landes, die momentan im nicht legalen Drogenmarkt 

endet, sollte in legale und dringend benötigte Produktion von Morphium kanalisiert werden. 

Momentan können sich Staaten für eine Lizenz bei dem UN International Narcotocs 

Control Board in Wien64 bewerben. Länder wie Australien, Türkei und Indien produzieren 

Opium schon auf legale Weise nach dem oben genannten Lizenzsystem. Die Reduzierung 

der Heroinmenge, die momentan in Afghanistan produziert wird, würde die Profite des 

Drogenhandels von den Drogenbaronen reduzieren und die Gewinne der Opiumproduktion 

den Afghanen wieder geben65. Weiterhin würde ein Lizenzsystem Afghanistan von den 

                                                 
63 Reinert,in:Senlis Council v.09.03.04;vgl.Züricher Zeitung vom 14.03.05 
64 Organ zur Überwachung der UNO-Drogenkonventionen z.B. Resol.55/61 v.04.12.00 
    oder Single Convention on Narcotic Drugs 1961. 
65 Reinert,in:Senlis Council v.09.03.04 
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schlecht ausgelegten Plänen der britischen Regierung retten, die vorsehen Mohnfelder mit 

chemischer Erntevernichtung zu behandeln.  

e) Ergebnis                           

Es wird deutlich, dass die internationale Gemeinschaft, geführt von britischen und 

amerikanischen Truppen, sich bisher zu sehr aus dem Drogenkampf Afghanistans 

herausgehalten hat, weil sie keine Strategie entwickeln konnte. Die afghanische Regierung 

ist diesem Problem bisher nicht gewachsen, weil sie weder den politischen noch den 

finanziellen Rückhalt hat. Die Strategie muss längerfristig sein und kann nicht durch 

schnelle Erntevernichtung gelöst werden. Das Lizenzsystem bietet hier eine Alternative.                                                            

VII. NGOs                                                                                            

90066 internationale NGOs versuchen das Überleben der Bevölkerung  zu sichern. Hier und 

dort werden zerstörte Einrichtungen Schulen, Brücken repariert, wobei sie teilweise durch 

Korruption , die bis in höchste Kreise reicht, behindert werden. Daher fühlen sich die NGOs 

niemandem unterstellt, oder gar rechenschaftspflichtig. Sie vergeben in eigener Regie 

Projektaufträge an Organisationen, die “schlechte Arbeit leisten“, stellte 

Wiederaufbauminister Farhang fest. Er wird über geplante Vorhaben nicht konsultiert.„Ich 

habe keine Ahnung, was die machen“67. 

Die Leistung bezeichnet er als intransparent und korrupt.  

 

VIII. Ergebnis                                                                             

Obwohl in einzelnen Bereichen Defizite zu verzeichnen sind, wie bei der Opium-

Bekämpfung,  hat sich an anderer Stelle gezeigt, dass die internationale Gemeinschaft der 

Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten größeren Wert zumisst, als bei früheren Missionen. Hier 

kann mit Sicherheit und nach der oben genannten Definition68 von dem Versuch gesprochen 

werden, „Nation-Building“ zu betreiben. Die Grundlagen und die Art und Weise, wie 

Nation Building in Afghanistan betrieben wird,  bleiben aber erörterungsbedürftig. 

 

F. Ist damit Afghanistans gegenwärtige Souveränität „beschädigt“?       

I. Die rechtliche Seite der Souveränität                                                          

                                                 
66 The International Journal,Sept.2002,Vol 5,Issue One. 
67 Wirtz,Straßen in Kabul wieder kaputt,in: Kölner Stadt-Anzeiger,v.25.06.2003,S.5. 
68 siehe C I. 
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Im Zeichen wachsender Internationalisierung und Globalisierung der Welt ist der Staat 

einem gravierenden Anpassungs- und Änderungsprozess unterworfen. Der Staat soll sowohl 

souverän als auch integriert sein. Nun taucht gerade hier ein Problem auf, nämlich das 

Souveränitätsprinzip. Freilich wurde nie behauptet, die Souveränität Afghanistans sei 

aufgehoben oder übertragen worden, sondern man hat stets Wert darauf gelegt, wenigstens 

in rechtlicher Hinsicht einen solchen Eindruck gerade nicht aufkommen zu lassen. Eine 

weitere Voraussetzung für die Erlangung von Souveränität ist das Erheben eines Anspruchs. 

Die UN wollte laut der Resolutionen lediglich „Hilfe leisten“69. Aus rechtlicher Sicht 

besteht folglich kein Zweifel daran, dass die Souveränität Afghanistans fortbesteht. Gerade 

in dieser Hinsicht gab es starke Bemühungen vor allem bei dem Wortlaut der Resolutionen, 

um rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden. Ein Übergang der Souveränität in rechtlicher 

Hinsicht über Afghanistan auf die UN oder der NATO ist mithin auszuschließen. Gegen der 

Übernahme der Souveränität durch ein zweites Land als Völkerrechtssubjekt spricht die 

mangelnde Bereitschaft. Es fehlt an der für eine Zuordnung der Souveränität erforderlichen 

Geltendmachung eines entsprechenden Anspruchs seitens eines Staates. Als letzter 

rechtlicher Souveränitätsträger verbleibt damit nur Afghanistan. Im Ergebnis sind die 

Interventionen, als Verstöße gegen Art.2Nr.1/4/7 der UN-Charta, zumindest rechtlich 

gesichert.  

II. Die tatsächliche Seite der Souveränität 

a) Gebietshoheit und territoriale Souveränität 

Im letzten Abschnitt wurde die rechtliche Souveränität Afghanistans bestätigt. Neben dieser 

rechtlichen Komponente tritt im Normalfall die tatsächliche Komponente hinzu. 

Üblicherweise zeichnet sich ein „Souverän“ gerade dadurch aus, dass er nicht nur Rechte 

hält, sondern seine Souveränität unter Ausschluss anderer auch tatsächlich ausübt. 

Völkerrechtlich zwingend ist dies aber nicht. Konstellationen, in denen rechtliche und 

tatsächliche Souveränität auseinanderfallen, sind aus Sicht des Völkerrechts nichts 

Ungewöhnliches. Das Völkerrecht akzeptiert, dass Souveränität zu einem rein rechtlichen 

Konstrukt reduziert wird70. Nichtsdestotrotz bleibt der Träger dieses Titels der Souverän. 

Dagegen ist die Gebietskontrolle, die wohl derzeit die internationale Gemeinschaft zum 

größten teils in Afghanistan ausübt, allein für die Zuordnung der Souveränität nicht 

entscheidend. 

                                                 
69 vgl.Wortlaut von Resol. 1623,1563. 
70 Verdross/Simma/Geiger,S.20. 
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Konsequent muss also zwischen „Gebietshoheit“ und „territorialer Souveränität“ getrennt 

werden. 

Gebietshoheit ist die „Herrschaft über die in einem bestimmten Raume befindlichen 

Personen und Güter“71. 

Territoriale Souveränität meint dagegen einerseits die räumliche Zuständigkeit, d.h. das 

Recht auf Ausübung der Gebietshoheit in einem bestimmten Territorium, und andererseits 

die sachliche Zuständigkeit, d.h. das Verfügungsrecht über das fragliche Territorium.72 

Die territoriale Souveränität wird durch eine Übertragung der Gebietshoheit nicht berührt, 

sondern bleibt so lange erhalten, wie eine wenigstens theoretische Verfügungsmöglichkeit 

über das Gebiet besteht73. 

Dieser Terminologie folgend erlangen weder die Vereinten Nationen, NATO oder gar die 

Operation Enduring Freedom die Gebietshoheit in Afghanistan. Die Souveränität bleibt 

erhalten, mag sie auch reduziert sein. 

Schließlich wäre dies jedenfalls auch keine Dauerlösung, sondern die Mission zielt gerade 

darauf ab, sich selbst baldmöglichst überflüssig zu machen.  

b) Negativer oder positiver Souveränitätsbegriff? 

Die Antwort auf die Frage, ob Afghanistan tatsächlich auch die Souveränität inne hat, hängt 

ebenfalls davon ab, welchen Souveränitätsbegriff man zugrunde legt. 

Das Souveränitätsverständnis der letzten Jahrzehnte wurde in besonderer Weise von der 

Dekolonialisierung geprägt. Nach dem 2.Weltkrieg gab es eine strikt antikoloniale 

Haltung74, obwohl die in die Unabhängigkeit entlassenen Staaten nicht in der Lage waren, 

eine effektive Staatsgewalt auszuüben. 

Für den Souveränitätsbegriff bedeutete dies einen Wandel hin zu einem negativen 

Verständnis: Eigenständigkeit und Freiheit vor Einmischungen anderer Staaten wurden zu 

den zentralen Elementen der Souveränität.75 

Geht man nur von einem negativen Souveränitätsverständnis aus, muss man auch in den 

ISAF-Einsätzen oder OEF- Einsätzen wegen ihres von außen kommenden, weitreichenden 

Einflusses auf innerstaatliche Strukturen in der Tat eine Bedrohung der Souveränität sehen. 

Ein ausschließlich negatives Souveränitätsverständnis ist jedoch nicht ausreichend. 

Souveränität setzt auch unweigerlich die positive Fähigkeit, auf einem Territorium eine 

bestimmte Ordnung zu etablieren, voraus76. 

                                                 
71 Verdross/Simma/Geiger,S.34;Herdegen S.70. 
72 Verdross/Simma/Geiger,S.36. 
73 Verdross/Simma/Geiger,S.37;Herdegen S.76. 
74 Cassese,S.67ff. 
75 Kreijen,S.49 u.83ff.. 
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Staaten ohne effektive Staatsgewalt wären ein Fremdkörper im Völkerrechtssystem, weil 

sie wegen ihrer Handlungsunfähigkeit nicht an ihm teilnehmen könnten und sich daher kein 

Ansprechpartner für die Fragen anderer Völkerrechtssubjekte mit Bezug auf die 

Bevölkerung oder das Territorium des handlungsunfähigen Staates böte. Es käme zur 

Entstehung von Gebieten, die dem Zugriff des Völkerrechts entzogen wären. 

Eine rein negative Souveränitätskonzeption, die auf die Einmischung anderer Staaten 

beschränkt ist, geht daher an der Realität vorbei. 

Daher sind Einsätze wie in Afghanistan nicht etwa Beispiele für die Verdrängung der 

staatlichen Souveränität, sondern sie sind vielmehr eine temporäre Lösung zur Bewältigung 

eines aktuellen Konflikts. 

Internationale Organisationen wie die NATO versuchen nicht in Konkurrenz zu Staaten zu 

treten, sondern übernehmen kurzfristig staatliche Funktionen wahr. Ihr Ziel ist es, sich 

baldmöglichst überflüssig zu machen, indem sie Institutionen schaffen, die 

missionsunabhängig zur Ausübung  

effektiver Staatsgewalt in der Lage sind. Deshalb tragen sie im Gegenteil dazu bei, die 

zentrale Stellung der Staaten und ihrer Souveränität, zu befestigen.77 

c) Ergebnis 

Obwohl Missionen, wie die des ISAF, also auf den ersten Blick ein Anzeichen dafür zu  

sein scheinen, dass die Staatensouveränität als zentrales Element der Völkerrechtsordnung 

an Bedeutung verliert, ist daher zusammenfassend festzustellen, dass eine solche 

Beurteilung nur zutreffend wäre, wenn man von einer rein negativen 

Souveränitätskonzeption ausginge. 

Dies ist aber abzulehnen, da es zu den unabdingbaren Elementen der Souveränität gehört, 

dass ein Staat zu deren positiver Ausübung in der Lage ist. Fällt diese Fähigkeit weg, sind 

solche Missionen ein Mittel, den Wegfall zu kompensieren und langfristig neue Strukturen 

zu schaffen, die eine positive Souveränitätsausübung von neuem ermöglichen. Aus diesem 

Grund stellen sie bei näherer Betrachtung keine „Beschädigung“ der Souveränität dar, 

sondern vielmehr die „Reparatur“ der ohnehin beschädigten Souveränität. 

 

                                                                                                                                                     
76 Bledsoe/Boczek,S.55. 
77 Jennings,Sovereignty and International Law,in: Kreijen,State,Sovereignty,and  
    Internantional Governance,Oxford,2002,S.27-44. 
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G. Praktische Schwierigkeiten bei der Missionsdurchführung 

Stand bisher die Frage im Mittelpunkt, wie sich umfassende Nation-Building-Missionen in 

das Völkerrechtssystem einfügen, wendet sich die Arbeit nachfolgend der Frage zu, wie 

sich die inhaltliche Ausgestaltung solcher Einsätze aus dem Völkerrecht herleiten lassen. 

Die Kompetenz des Sicherheitsrates zur Entsendung von Nation Building- Missionen 

beruht auf seiner Zuständigkeit für die Wahrung des Weltfriedens. Daher stellt sich weiter 

die Frage nach ihrem Handlungsspielraum. 

Steht es den Vereinten Nationen frei, staatliche Strukturen beliebig zu erfinden oder lassen 

sich bestimmte Vorgaben herleiten? 

I. „Light Footprint“ statt Volladministration in Af ghanistan 

Die Mission der UN in Afghanistan scheint auf den ersten Blick als Nation Building- 

Operation kaum von Bedeutung zu sein. Ihre Kompetenzen beschränken sich weitestgehend 

auf die „Beratung und Unterstützung“ der afghanischen Regierung. 

Formal reicht das Niveau der Beteiligung und die Verantwortung der Vereinten Nationen 

für die Entwicklung Afghanistans somit bei weitem nicht an das der Kosovo und Ost-

Timor-Missionen heran. 

Es erreicht nicht einmal die Stufe früherer ziviler Unterstützungsmissionen wie UNTAG in 

Namibia oder UNTAC in Kambodscha. 

In der Praxis ist der Einfluss der UN freilich viel größer, als es der bloße Wortlaut des 

Mandats von UNAMA vermuten lässt. 

Zwischen der afghanischen Regierung und UNAMA bestand von Anfang an ein enges 

Kooperationsverhältnis, das UNAMA eine Mitsprachemöglichkeit bei allen wesentlichen 

Entscheidungen garantierte78. 

Schon weil die Regierung finanziell auf ausländische Hilfe angewiesen ist, kann sie die 

Vorstellungen der UN nicht ohne weiteres ignorieren. 

Damit hielt es Möglichkeiten für die UN offen, ihre Rolle beim Aufbau des afghanischen 

Staates nach eigenen Vorstellungen mehr oder weniger aktiv zu gestalten79. Für die 

Vorgehensweise der UN, den Aufbau des Landes so weit wie möglich den Afghanen selbst 

zu überlassen, gleichzeitig mit einem kleinen Personalkontingent aber aus dem Hintergrund 

steuernd auf den Friedensprozess einzuwirken, hat sich die Bezeichnung „Light Footprint 

Approach“ etabliert80. 

                                                 
78 Chesterman, Simon, „Walking Softly in Afghanistan:The Future of UN State- 
    Building“,Survival 44-III(2002),40. 
 
79 Chesterman, Survival 44-III(2002),38ff.. 
80 Chesterman, Survival 44-III(2002),37. 
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Die Bezeichnung geht auf die Missionsplanung des Generalsekretärs zurück, wo es hieß, 

Ziel von UNAMA müsse es sein, lediglich einen „light expatriate footprint“ zu 

hinterlassen.81 

Insbesondere Kommentatoren82, die den extensiven Missionen im Kosovo und in Ost-

Timor kritisch gegenüberstanden, haben diese Politik des „leichten Fußabdrucks“ begrüßt 

und als Abkehr von der bisherigen Strategie der Volladministration durch die Vereinten 

Nationen interpretiert. So beschreibt etwa Chesterman83  UNAMA als „philosophical 

challenge to the increasing aggregation of sovereign powers exercised in UN peace 

operations”. 

In der Tat bietet der Light Footprint Approach einige Vorteile z.B. gegenüber einer 

umfassenden Verwaltungsmission. 

Für die UN bedeutet er einen stark reduzierten Personal– und Kostenaufwand. Dadurch hat 

der Generalsekretär es einfacher, die Mittel von dem Mitgliedsstaaten einzuwerben. 

Die Möglichkeit für die Lokalbevölkerung, den Aufbau des Staates selbst in die Hand zu 

nehmen, bewahrt einerseits die UN vor Kolonialismusvorwürfen und fördert andererseits 

die Nachhaltigkeit des Aufbauvorgangs. 

Im Idealfall führt dies zu einem Friedensprozess, der in besonderem Maße auf lokale 

Gegebenheiten abgestimmt und zudem besser vor übermäßiger Einflussnahme durch 

Geberstaaten geschützt ist. 

Nicht zu unterschätzen ist auch, dass die Wirtschaft des Missionsgebiets nicht durch die 

Präsenz vieler internationaler Kräfte künstlich aufgebläht wird, wie es sonst bei großen 

Friedensoperationen der Fall ist. 

Es kommt also beim Abzug der Mission nicht zum Kollaps ganzer Wirtschaftszweige, die 

sich bis dahin wegen der hohen Verdienstmöglichkeiten exklusiv den Bedürfnissen der 

Ausländer gewidmet haben.  

Eine Volladministration war unter den in Afghanistan gegebenen Bedingungen auch von 

vornherein keine realistische Option gewesen. Der Personal- und Materialaufwand für eine 

solche Mission hätte die Kapazitäten der UN um ein vielfaches überschritten84.     

Schon in Ost-Timor, einem Gebiet mit einem Bruchteil der Fläche und Einwohnerzahl 

Afghanistans, betrugen die Missionskosten knapp 500 Millionen US-Dollar pro Jahr85. 

                                                 
81 Report of the Secretary-General on the situation in Afgh. and its implications  
    for international peace and security v. 18.03.2002,Un-Doc.S/2002/278,Par.98(d); 
    angehängt. 
82 so Gorjao,Contemporary Southeast Asia 24(2000),332. 
83 Chesterman,Survival 44-III(2002),37. 
84 Gorjao,Contemporary Southeast Asia 24 (2000),332. 
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Außerdem hat der Sturz der Taliban nicht zum Ende der Kämpfe in allen Landesteilen 

geführt. Eine umfassende Verwaltungsmission hätte also von einer großen 

Militärkomponente unterstützt werden müssen. 

Dafür fehlte aber die notwendige Bereitschaft truppenstellender Staaten, wie dies in der 

Beschränkung des ISAF-Einsatzes auf Kabul und Umgebung am Anfang sichtbar wurde. 

Abgesehen davon wäre eine solche Mission auch an afghanischen Besonderheiten 

gescheitert. Anders als in Ost-Timor und der Kosovo hatte Afghanistan schon lange als 

selbständiger Staat existiert und wies eine Tradition starken und gewaltsamen Widerstands 

gegen jede Form von Fremdherrschaft auf. Die UN wären also Gefahr gelaufen, als 

neuerliche ausländische Besatzer wahrgenommen und abgelehnt zu werden86.  

a) Nachteile einer solchen Herangehensweise 

 

 

 
Dieser Missionstyp kann aber auch mit gravierenden Nachteilen behaftet sein. Der Vorteil 

eines ungestörten, lokal dominierten Friedensprozesses wandelt sich ins Negative, wenn 

dieser Friedensprozess ins Stocken gerät. 

Der UN bieten sich dann wenig Möglichkeiten, aktiv in das Geschehen einzugreifen. 

Ein weiterer Nachteil des Light Footprint Approach ist, dass sich der Unmut der 

Bevölkerung, wenn Fortschritte beim Aufbau des Landes auf sich warten lassen, 

unmittelbar gegen die lokale Regierung richten. Ob es den lokalen Strukturen gelingt, das 

Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, hängt maßgeblich davon ab, ob die Menschen den 

Friedensprozess als konkret vorteilhaft für persönlichen Lebensverhältnisse empfinden.87    

Die afghanische Regierung versucht daher beispielsweise, ausländische  

Hilfsorganisationen dazu zu bewegen, ihre Projekte nicht als großzügige Hilfe von außen 

darzustellen, sondern als in Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung getroffene 

Maßnahme.88   

Abgesehen von den dadurch entstehenden Reibungspunkten mit ausländischen 

Geberländern und Hilfsorganisationen, welche natürlich auf eine positive Selbstdarstellung 
                                                                                                                                                     
85 Report of the UN-Secretary-General on UNTAET v. 17.01.2002,UN-Doc.S/2002/80, 
    Par.95. 
86 Chesterman, Simon, „Walking Softly in Afgh:The Future of UN State- 
    Building“,Survival 44-III(2002),38. 
87 Report of the UN-Secretary –General on the situation in Afghanistan and  
    its implications for international peace and security v.23.07.2003,UN-Doc 
    S/2003/754,Par.7.  
88 Chesterman, Simon, „Walking Softly in Afgh:The Future of UN State- 
    Building“,Survival 44-III(2002),41. 
 



 44 

bedacht sind, kann auch eine solche Politik nicht verhindern, dass positive Auswirkungen 

des Aufbauprozesses für die Bevölkerung nur langsam spürbar werden. 

Dieser Zeitraum kann genügen, um dem Ruf der neuen Regierung zu schaden und den 

Friedensprozess zu schwächen. 

Eine vollständige Administration eines Gebiets durch die UN bietet demgegenüber den 

Vorteil, dass sich der Unmut der Bevölkerung erst einmal gegen die UN richtet, was diese 

leichter kompensieren kann, da sie das Gebiet ohnehin nur kurzfristig verwalten will. 

Wird sodann die Macht an lokale Gremien übergeben, so stellt sich die Ausgangslage für 

eine positive Wahrnehmung dieser Gremien in den Augen der Bevölkerung wesentlich 

besser dar. 

In der Praxis Afghanistans hat sich gezeigt, dass auch der „Light Footprint Approach“ nicht 

zu schnellen Erfolgen führt. 

Der Friedensprozess in Afghanistan verläuft zwar grundsätzlich innerhalb des in Bonn 

beschlossenen zeitlichen Rahmens, wie der im Januar 2004 erfolgte Beschluss einer 

Verfassung89 und die  

Zeitschrift für Afghanistankunde – Nr. 1 –  April 2007  
 

abgehaltene Präsidentenschaftswahl90 zeigen. Dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass einem stabilen afghanischen Staatswesen weiterhin massive Hürden entgegenstehen. 

Außerhalb von Kabul übt die Regierung nur beschränkt Autorität aus. 

Karzai wurde am Anfang sogar als der „Bürgermeister von Kabul“91 bezeichnet, womit die 

Machtlosigkeit der Regierung gut zum Ausdruck kommt.  

b)Ergebnis 

Nach alledem kann nicht gefolgert werden, dass die Afghanistan-Mission wegweisend für 

zukünftige Nation Building- Einsätze sein müsste. 

Im Fall Afghanistans wäre zwar eine Volladministration überhaupt nicht realisierbar 

gewesen. Sobald aber die internationale Gemeinschaft merkt, dass der „leichte Fußabdruck“ 

keine Spur hinterlässt, müssen schnelle und intensivere Wege gesucht werden. 

 

II. Ist die UN für solche Missionen überhaupt geeignet? 

Mit Hinblick auf einige Missstände, die es nun mal bei solchen Missionen gibt, wird 

bezweifelt, ob die UN solche Missionen überhaupt unternehmen sollte92.   

                                                 
89 FAZ,“Eine neue Verfassung für Afghanistan“,Ausgabe v. 05.01.2004,S.1. 
90 Süddeutsche Zeitung, „Wahlen in Afghanistan: Erstmals dürfen die Menschen am  
    Hindukusch frei ihr Oberhaupt bestimmen“,Ausgabe v.9/10.10.2004,S.9.  
91 Eigene Erfahrung des Verfassers, Juli 2003. 
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Es wird die Ansicht vertreten, solche Missionen seien notwendigerweise mit einer 

zwangsweisen Verbreitung westlicher Werte wie Demokratie, Liberalismus und 

Pluralismus verbunden und schadeten daher der eigenen Entwicklung eines Territoriums93.     

Die letztere Ansicht ist aber durch die weltweite politische Entwicklung überholt. 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind mittlerweile zu universellen Werten geworden94, 

die nicht mehr nur in der westlichen Welt Geltung beanspruchen. 

Mag es im direkten Anschluss an das Ende des Ost-West-Konflikts noch nachvollziehbar 

gewesen sein, von einer Bedrohung durch eine neue Form des westlichen Kolonialismus zu 

sprechen, erscheint heute verfehlt. 

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Staatensouveränität noch stärker von einer 

Einbindung in internationale Systeme geprägt sein wird. Je enger die Staaten miteinander 

verwoben sind, je größer  

also die gegenseitige Abhängigkeit ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass Staaten unter 

dem Dach der UN ein gemeinsames Interesse entwickeln, eine Krise effektiv zu bekämpfen. 

Wo eine Krise auf die Abwesenheit staatlicher Strukturen zurückzuführen ist, hat die 

internationale Gemeinschaft mit internationalen Missionen ein wirksames Mittel zur 

Verfügung. 

Deshalb erscheint es auch realistischer, nicht einen Rückzug der internationalen 

Organisationen aus Souveränitätsgründen der einzelnen Staaten zu fordern, sondern Wege 

zu untersuchen, die  bisher aufgetretenen Probleme anzugehen und die Missionen weiter zu 

verbessern, um keine völkerrechtlichen Zweifel zu entfachen. 

 

III. Probleme und Lehren aus der Afghanistan-Mission  

a) Aufwertung der Judikativen95 

Dringend erforderlich ist die Aufwertung der Judikativen durch die Internationale 

Gemeinschaft96. Dazu muss der Prozess schon an der Universität im Fachbereich der 

Rechtswissenschaften ansetzen. 

Die meisten derzeitigen „Richter“ sind islamische Geistliche, die z.T. nie eine Universität 

besucht haben. 

                                                                                                                                                     
92 Auch der Brahimi-Report wirft die Frage auf,“wheter the United Nations should  
    be in this business at all“,vgl. Report of the Panel on United Nations Peace  
    Operations v. 21.08.2000,UN-Doc. A/55/305-S/2000/809,Par.78.;Kühne,S.1355ff. 
93 so Gordon,”Saving Failed States:Sometimes a Neocolonialist Notion“AUJILP 
    12(1997),S.910. 
94 Bauer,Der völkerrechtliche Anspruch auf Demokratie,S.7f. 
95 Rubin,S.24,“Judical Reform“. 
96 Hufnagel,UN-Freidensoperationen der zweiten Generation:vom  
    Puffer zur Neuen Treuhand,Berlin 1996, S.305f. und 315ff.. 
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Die Gerichte müssen ihre Arbeit frei von politischen oder religiösen oder gar 

wirtschaftlichen Einflüssen verrichten können. 

Einer solchermaßen in ihrem Fundament gestärkten Justiz können dann auch mehr 

Kompetenzen gegenüber den anderen Gewalten eingeräumt werden. 

Ohne „Bakhschisch“ wird derzeit die afghanische Judikative nicht tätig. 

Im Ergebnis muss aber festgestellt werden, dass die internationale Gemeinschaft die 

Judikative Afghanistans völlig vernachlässigt. 

b)Kontrolle der Mission durch lokale Gerichte  

Zu beanstanden ist weiterhin, dass die Mission selbst nicht einer lokalen und wirksamen 

Kontrolle unterworfen ist. 

Dieses ist vor allem der von der ISAF-Mission unabhängigen Operation Enduring Freedom, 

geführt von der US-Armee, vorzuwerfen. Die Schaffung effektiver Kontrollmöglichkeit ist 

daher nicht nur eine völkerrechtliche Notwendigkeit, sondern dient auch der Mission selbst, 

indem sie sie vor einem Legitimitätsverlust bewahrt. 

Konsequenterweise muss die Reichweite der Immunität abgebaut werden. Art.105 der UN-

Charta, die grundlegende Vorschrift zu den Vorrechten und Immunitäten der UN und ihres 

Personals, sieht einen funktional limitierten Immunitätsstandard vor97.    

Vorrechte und Immunitäten sollen aber nur soweit reichen, wie dies zur Verwirklichung der 

Ziele der Organisation bzw. zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich 

ist. Trotz dieser eigentlich beschränkten Reichweite der Immunitäten hat sich zumindest in 

der Praxis Afghanistans eine wesentlich umfassendere Immunität durchgesetzt. 

c)Langfristige Sicherung des Erreichten 

Bei der Mission stellt sich die Frage, wie das bisher Erreichte dauerhaft gesichert werden 

kann. 

Nötig für einen langfristigen Missionserfolg ist vor allem, dass die Mission tatsächlich so 

lange im Land bleibt, bis die Selbstverwaltung auch komplett selbsttragend geworden ist. 

Selbstverständlich ist ein langfristiges Engagement schwer in der Praxis umzusetzen, mag 

sie noch so naheliegend sein. 

Das Problem liegt dabei nicht direkt bei der UN, sondern in der Gewährleistung der 

fortdauernden Finanzierung einer Mission 

Solange eine Krise die Nachrichten beherrscht, lassen sich Geldquellen leicht erschließen. 

Wendet sich das Medieninteresse aber einem neuen Krisenherd zu, schwindet auch das 

Interesse der Mitgliedsstaaten an der Finanzierung einer kostspieligen Friedensoperation. 

                                                 
97 Simma,UN-Charta,Art.105,Rn.7f,S.1317. 
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Derzeit sind keine spektakulären Erfolge in Afghanistan vorzuweisen, die zur 

Aufrechterhaltung des Medieninteresses beitragen könnten. 

Im Gegenteil, es wird von Misserfolgen berichtet, die immer mehr Zweifel hervorrufen. 

Dies kann aber nicht richtig sein. 

Die Staatengemeinschaft hat zu bedenken, dass ein erneutes Chaos in Afghanistan 

unermessbare finanzielle Nachteile für sie mit sich brächte. 

H. Die Bilanz  

Der Zeitraum 2001 bis 2006 war für Afghanistan eine schwierige Phase. Die Bilanz, in 

Bezug auf das Internationale Engagement zur langfristigen Sicherung des Friedens in 

Afghanistan, fällt nach alledem gemischt aus. 

Obwohl in einzelnen Bereichen Defizite zu verzeichnen sind, so könnte Afghanistan doch 

in Zukunft zu den erfolgreichen Missionen der  internationalen Gemeinschaft zählen. In 

Bezug auf die Opium-Produktion stellt eine Legalisierung unter staatlicher Kontrolle eine 

Alternative dar. Eine schnelle  

Lösung wie die Erntevernichtung hätte sowohl politische als auch wirtschaftliche Folgen, 

die die Mission gefährden könnten. 

Man ist bestrebt, mittels kleiner Missionen einen sanften Übergang in die völlige faktische 

Unabhängigkeit zu gewährleisten. An der juristischen Souveränität gibt es keine Zweifel. 

Völkerrechtliche Bedenken in bezug auf solche Missionen bestehen nicht. Die UN-Charta 

bietet dem Sicherheitsrat diesbezüglich ausreichende Kompetenzgrundlagen an und erlaubt 

ihm auch, andere Internationale Organisationen einzubeziehen. 

Der zentrale Einwand gegen solche Missionen, nämlich dass sie mit einer übermäßigen 

Einmischung in die Entwicklung eines Gebietes verbunden seien, erweist sich bei näherer 

Betrachtung als unberechtigt. Angesichts der gegenseitigen Abhängigkeiten, die in der 

Staatenwelt heute bestehen, ist die Vorstellung überholt, ein Territorium müsse die Freiheit 

haben ,sich gänzlich frei von äußeren Einflüssen aus sich selbst heraus zu entwickeln. 

Weil eine erfolgreiche Entwicklung voraussetzt, dass es einem Staat gelingt, sich in das 

dicht geknüpfte Netz internationaler politischer und wirtschaftlicher Verflechtungen zu 

integrieren, wäre es geradezu kontraproduktiv, zu fordern, dass Andere  keinerlei Einfluss 

nehmen dürften.   

Entscheidend ist vielmehr, wie sich diese Einflussnahme gestaltet. 

Ein weitreichendes Diktat innerstaatlicher Entwicklungen durch die internationale 

Gemeinschaft wäre aus völkerrechtlicher Sicht in der Tat nicht akzeptabel. 
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-Ende der Bearbeitung- 

    20.06.2006     Monir Hazizi 
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Sonderveröffentlichung 

 
Wir haben uns entschlossen, einen Brief, den wir durch den Verein zur Unterstützung von 
Schulen in Afghanistan erhalten haben, zu veröffentlichen. Im Februar diesen Jahres wurde 
ein Mitarbeiter der Hamburger Hilfsorganisation erschossen. Dieser Vorfall ereignete sich im, 
als ruhig angesehenen, Norden des Landes. Wir wollen diesen Brief publizieren, um darauf 
hinzuweisen, wie instabil die Lage noch immer ist, und wie gefährlich Mitarbeiter von NGOs 
in Afghanistan leben. Zudem wollen wir das Engagement aller Hilfsorganisationen vor Ort, 
und vor allem das des Ermordeten, würdigen.  
 
Liebe Freunde,  
 
mit diesem Brief muss ich Ihnen die sehr traurige Mitteilung machen, dass unser Mitarbeiter in 
Andkhoi, Rahmanqul, am 17. Februar 2007 am Tor seines Hauses erschossen wurde. Rahmanqul 
hinterlässt seine Frau und sechs Kinder. Wir sind alle noch erschüttert und sehr traurig. Es wurden 
zwei Männer verhaftet, aber es war ein Auftragsmord und wir wissen noch nicht, wer dahinter 
stand. Die Ermittlungen laufen noch.  
Mit Rahmanqul haben wir nicht nur einen unserer wichtigsten und fähigsten Mitarbeiter verloren, 
sondern auch unseren besten Freund. Rahmanqul war ein ganz besonderer Mann, der die Fähigkeit 
besaß, seine vielen brillanten Ideen mit Hilfe seiner vielen Freunde zu verwirklichen. Gemeinsam 
hatten wir ein wunderbares Netzwerk aufgebaut, um Tausenden von Kindern, jungen Männern und 
Frauen eine Bildung zu ermöglichen. Wenn es Probleme an den staatlichen Schulen gab, die wir 
unterstützten, gingen die Lehrer zuerst zu ihm und nicht zum Schulrat. Wenn wir die Schulen 
besuchten, erklärte er den Kindern, dass sie Schule und Schulgelände sauber halten und auf ihre 
Lehrer hören sollten. Wenn Menschen Sorgen hatten, die sie allein nicht bewältigen konnten, kamen 
sie zu ihm und baten um Hilfe. Er war Freund aller – der Kinder, ihrer Eltern, der Lehrer, der 
Bauarbeiter, unserer Freunde aus dem In- und Ausland, die uns in Andkhoi unterstützten und vor 
allem war er unser Freund, den wir schmerzlich vermissen. Er war ein guter Vater und Ehemann. 
Seine völlig verzweifelte Tochter rief immer wieder „I can’t live without my father“. Es wird für 
alle sehr schwer sein, ohne diesen wunderbaren Mann weiterzuleben. Wir können nicht verstehen, 
wer ihn getötet haben kann. Wir rätseln und finden keine Antwort. Mehr als tausend Männer kamen 
zur Beerdigung. Hunderte Männer und Frauen kamen jeden Tag ins Haus der Familie in Andkhoi, 
so wie auch ich. Ich brauchte leider fast eine Woche von Hamburg nach Andkhoi. Die 
Flugverbindungen und das Wetter waren schlecht. Da wir nicht wussten, wer den Mord begangen 
hat, hatten auch wir Angst um unser Leben. Aber es war dringend nötig, der Familie beizustehen. 
Sie haben gesehen, wie der Ehemann/Vater ermordet worden ist, sie haben Angst um ihr Leben, sie 
wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. In Afghanistan gibt es keine Therapeuten, die den 
Hinterbliebenen zur Seite stehen. Es gibt keine finanzielle Absicherung für die Familie von Seiten 
einer Versicherung oder des Staates. Wir wollen – und hoffen dafür auf Unterstützung unserer 
Freunde – Rahmanquls Frau, seinem Sohn und seinen fünf Töchtern helfen. Da sie nicht mehr in 
Andkhoi leben können, weil sie Angst um ihr eigenes Leben haben, wollen wir Ihnen dabei helfen, 
sich in Kabul ein neues Leben aufzubauen. Der Sohn könnte in Kabul weiter studieren – es war der 
größte Wunsch von Rahmanqul, dass seine Kinder die Universität besuchen. Die Mädchen könnten 
ihr Abitur machen und später vielleicht auch studieren.  
Ich habe in Andkhoi Rahmanquls Freunde getroffen. Alle Männer haben geweint. An einem Tag 
sprachen wir nur über ihn und wie es zu der Tat kommen konnte, hatte er doch keine Feinde, 
sondern war überall sehr beliebt. Es wurde mir in Andkhoi aber trotz des allgegenwärtigen 
Schmerzes klar, dass unsere Arbeit weitergehen muss. Ich bat unsere wichtigsten Mitarbeiter und 
die Freunde Rahmanquls zu mir und wir sprachen in einem zweiten Treffen darüber, wie wir in  
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Andkhoi weiterarbeiten können, denn unsere Arbeit ist außerordentlich wichtig für diese Region. 
Direkt für uns arbeiten ca. 60 Personen und über die Bauprojekte haben weitere 100 Arbeiter ihren 
Lebensunterhalt verdienen können, d.h. 160 Familien oder vielleicht 1500 Menschen! Mit der 
Unterstützung, die die staatlichen Schulen in Form von Lehrmaterial und Lehrerfortbildung von uns 
erhalten, helfen wir dabei, die Qualität des Unterrichts zu verbessern.  
Noch während meines Aufenthalts in Afghanistan haben wir es erreicht, dass sich eine Gruppe von 
Mitarbeitern gefunden hat, die die Projekte gemeinschaftlich fortführen wird. Für die verschiedenen 
Bereiche haben wir Abteilungen und Aufgabenbereiche festgelegt und Vorschläge gemacht, wer die 
Leitung einer solchen Abteilung übernehmen könnte. In einer Gründungsversammlung, die am 6. 
März 2007 stattgefunden hat, wurde die Zusammenarbeit besprochen. Unser Büro in Kabul ist 
natürlich in ständigem Telefonkontakt mit Andkhoi. Auf diese Weise kommen wir unserem Ziel der 
Hilfe zur Selbsthilfe näher und übertragen Verantwortung auf mehrere Personen, die für Bildung in 
Andkhoi arbeiten wollen.  
Wichtig für unsere weitere Arbeit ist allerdings auch, dass der Mord aufgeklärt wird und unsere 
Mitarbeiter nicht um ihr Leben fürchten müssen. Es ist für uns nur schwer zu ertragen, dass einer 
unserer Mitarbeiter in Erfüllung seiner Arbeit und seines Lebensziels, den Kindern eine 
Schulbildung zu ermöglichen, sein Leben lassen musste.  
Mitglieder von Afghanistan-Schulen und VUSAF (wie wir in Afghanistan genannt werden) haben 
den Wunsch, trotz der Tragödie weiterzumachen. Wir sind sicher, dass es Rahmanquls Wunsch 
gewesen wäre. Weitermachen können wir natürlich nur, wenn wir auch weiterhin Ihr Vertrauen 
haben. „Jetzt erst recht“, mögen manche von Ihnen denken. Andere werden sagen, „Es sieht nicht 
gut aus in Afghanistan, nun auch im Norden“. Wenn wir aber aufgeben, werden die dunklen Zeiten 
wieder anbrechen, dann haben die Mörder und Ewiggestrigen schon gewonnen und diejenigen, die 
uns seit Jahren zeigen, dass sie sich etwas anderes für ihr Afghanistan wünschen, müssen wieder 
leiden. Intelligente junge Männer und Frauen leben in Andkhoi, die für ihr Land arbeiten möchten 
und Bildung als Voraussetzung für eine weitere positive Entwicklung sehen. Indien hatte Stipendien 
für Studenten aus Afghanistan vergeben. Sechs Plätze für jede Provinz. Die fünf jungen Männer und 
eine junge Frau aus der Provinz Faryab, die die Chance haben, in Indien zu studieren, kommen alle 
aus Andkhoi und waren Schüler unseres Ausbildungszentrums. Wir waren gut und wir wollen 
unsere Arbeit nicht zerstören lassen. Werden Sie uns weiter dabei unterstützen? 
Diejenigen von Ihnen, die der Familie von Rahmanqul, seiner Frau Nyaz und seinen Kindern Samia 
(23), Mardanqul (22),  Fauzia (19), Farsana (15), Negina (11) und Anisa (7) helfen wollen, bitten 
wir im Betrefffeld ihrer Überweisung die Worte „Rahmanqul Shaheed“ anzugeben oder, falls Sie 
einen Dauerauftrag einrichten oder uns eine Einzugsermächtigung erteilen möchten, uns 
entsprechend zu benachrichtigen. Wir werden Ihre Spenden dafür verwenden, den Kindern eine 
Schulausbildung bzw. ein Studium zu ermöglichen.  
In der Hoffnung, dass Sie uns treu bleiben verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihre Marga Flader 
 
Spendenkonto:  Hamburger Sparkasse, Konto 1008 225 805, BLZ 200 505 50 
Damit wir eine Spendenbescheinigung ausstellen können, schreiben Sie bitte Ihre Adresse ins 
Betrefffeld des Überweisungsträgers 
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